
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2017/1538 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 25. August 2017 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/534 über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen 
(EZB/2017/25) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Auf
gaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 4 Absätze 1 und 3, Artikel 6 Absätze 2 und 5 Buchstabe d und Artikel 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Europäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur Einrichtung eines 
Rahmenwerks für die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden 
und den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung) 
(EZB/2014/17) ( 2 ), insbesondere auf Artikel 21 Absatz 1, Artikel 140 und Artikel 141 Absatz 1, 

gestützt auf das öffentliche Anhörungsverfahren gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Verordnung (EU) 2015/534 der Europäischen Zentralbank (EZB/2015/13) ( 3 ) legt die Anforderungen im Hinblick 
auf die Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen fest, die von den beaufsichtigten Unternehmen an die 
nationalen zuständigen Behörden (National Competent Authorities — NCAs) zu übermitteln sind. 

(2) Verordnung (EU) 2015/534 (EZB/2015/13) schreibt beaufsichtigten Unternehmen die Meldung von aufsichtlichen 
Finanzinformationen, die in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission ( 4 ) festgelegt sind, 
auf Basis der von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) entwickelten Meldebögen vor. 

(3) Im Juli 2014 gab das International Accounting Standards Board (IASB) den International Financial Reporting 
Standard 9 (nachfolgend „IFRS 9“) heraus, der den aktuellen Berichtsstandard für Finanzinstrumente, International 
Accounting Standard 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“, ersetzen wird. 

(4) IFRS 9 ist durch Verordnung (EU) 2016/2067 der Kommission ( 5 ) in Unionsrecht übernommen worden.
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(5) Um den Vorschriften von IFRS 9 Rechnung zu tragen, wurde die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1443 ( 1 ) geändert. Die Änderungen umfassen unter anderem 
Änderungen der Meldebögen und Hinweise für die Meldung von aufsichtlichen Finanzinformationen. 

(6) Verordnung (EU) 2015/534 (EZB/2015/13) muss an den geänderten Rechnungslegungsrahmen und an die Durch
führungsverordnung (EU) 2017/1443 angepasst werden. Ferner sind geringfügige technische und terminologische 
Änderungen der Verordnung (EU) 2015/534 (EZB/2015/13) erforderlich. 

(7) Verordnung (EU) 2015/534 (EZB/2015/13) sollte daher entsprechend nach dem Verfahren der Artikel 26 Absatz 7 
und Artikel 26 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 geändert werden. 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen 

Die Verordnung (EU) 2015/534 (EZB/2015/13) wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Gegenstand und allgemeine Grundsätze 

(1) In dieser Verordnung werden die Anforderungen im Hinblick auf die Meldungen aufsichtlicher Finanzinfor
mationen festgelegt, die an die NCAs zu übermitteln sind von 

a) bedeutenden Kreditinstituten, die gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für aufsichtliche 
Meldungen auf konsolidierter Basis internationale Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe der Verordnung 
(EG) Nr. 1606/2002 anwenden, 

b) bedeutenden Kreditinstituten, die nicht von Buchstabe a erfasst sind und die auf konsolidierter Basis einem auf 
Richtlinie 86/635/EWG gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen unterliegen, 

c) bedeutenden Kreditinstituten auf Einzelbasis und bedeutenden Zweigstellen, 

d) bedeutenden Kreditinstituten für die in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder in einem Drittland nieder
gelassenen Tochterunternehmen, 

e) weniger bedeutenden Kreditinstituten, die gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für 
aufsichtliche Meldungen auf konsolidierter Basis internationale Rechnungslegungsstandards nach Maßgabe der 
Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 anwenden, 

f) weniger bedeutenden Kreditinstituten, die nicht von den in Buchstabe e genannten Gruppen erfasst sind und die 
auf konsolidierter Basis einem auf Richtlinie 86/635/EWG gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen un
terliegen, 

g) weniger bedeutenden Kreditinstituten auf Einzelbasis und weniger bedeutenden Zweigstellen. 

(2) Abweichend von den Artikeln 7 und 14 sind Kreditinstitute, die auf Einzelbasis von der Erfüllung der 
Aufsichtsanforderungen nach Artikel 7 oder 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgenommen wurden, nicht 
zur Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen auf Einzelbasis nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung ver
pflichtet. Falls Kreditinstitute keine aufsichtlichen Finanzinformationen auf Einzelbasis gemäß diesem Absatz melden, 
übermitteln die NCAs der EZB alle in Anhang III oder IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
aufgeführten Meldebögen, mit denen sie Daten von diesen Kreditinstituten abgefragt haben. 

(3) Soweit die zuständigen Behörden, einschließlich der EZB, gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 verlangen, dass Institute die Anforderungen der Teile 2 bis 4 und 6 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 und des Titels VII der Richtlinie 2013/36/EU auf teilkonsolidierter Basis einhalten, halten diese Institute 
auch auf teilkonsolidierter Basis die Anforderungen der vorliegenden Verordnung auf konsolidierter Basis ein.
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(3a) Verwenden Mutterinstitute eine Konsolidierungsmethode auf Einzelbasis gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) Nr. 575/2013, müssen jene Kreditinstitute die Anforderungen dieser Verordnung auf Einzelbasis 
erfüllen und dabei ausschließlich die Konsolidierungsmethode auf Einzelbasis verwenden. 

(4) Die NCAs und/oder nationalen Zentralbanken können die nach Maßgabe dieser Verordnung erhobenen Daten 
für beliebige andere Aufgaben verwenden. 

(5) Diese Verordnung lässt die Rechnungslegungsstandards, die beaufsichtigte Unternehmen in ihren konsolidier
ten Abschlüssen oder Jahresabschlüssen anwenden, unberührt und ändert nichts an den für die aufsichtlichen 
Meldungen verwendeten Rechnungslegungsstandards. Da die beaufsichtigten Unternehmen unterschiedliche Rech
nungslegungsstandards anwenden, sind nur solche Informationen zu übermitteln, die sich auf diejenigen Bewer
tungsgrundsätze, einschließlich der Verfahren zur Schätzung von Verlusten aufgrund der Kreditrisiken, beziehen, die 
in den jeweiligen Rechnungslegungsstandards berücksichtigt sind und von den beaufsichtigten Unternehmen auf 
Einzelbasis oder auf konsolidierter Basis angewendet werden. Zu diesem Zweck werden eigene Meldebögen für 
beaufsichtigte Unternehmen bereitgestellt, die einen auf die Richtlinie 86/635/EWG gestützten nationalen Rech
nungslegungsrahmen anwenden. Datenpunkte in den Meldebögen, die auf das jeweilige beaufsichtigte Unternehmen 
nicht zutreffen, brauchen nicht gemeldet zu werden. 

(6) Bedeutende und weniger bedeutende Zweigstellen können die Informationen, die sie nach der vorliegenden 
Verordnung an die maßgebliche NCA liefern müssen, über das Kreditinstitut übermitteln, von dem sie errichtet 
wurden.“; 

(2) Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird gestrichen; 

b) Folgende Nummern 6 bis 9 werden eingefügt: 

„6. ‚Bedeutendes Kreditinstitut‘ bezeichnet ein Kreditinstitut, das den Status eines bedeutenden beaufsichtigten 
Unternehmens hat. 

7. ‚Weniger bedeutendes Kreditinstitut‘ bezeichnet ein Kreditinstitut, das nicht den Status eines bedeutenden 
beaufsichtigten Unternehmens hat. 

8. ‚Bedeutende Zweigstelle‘ bezeichnet eine Zweigstelle, die den Status eines bedeutenden beaufsichtigten Unter
nehmens hat, das nicht Teil einer beaufsichtigten Gruppe ist, und die von einem in einem nicht teilneh
menden Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstitut in einem Mitgliedstaat errichtet wurde. 

9. ‚Weniger bedeutende Zweigstelle‘ bezeichnet eine Zweigstelle, die nicht den Status eines bedeutenden beauf
sichtigten Unternehmens hat, das nicht Teil einer beaufsichtigten Gruppe ist, und die von einem in einem 
nicht teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstitut in einem Mitgliedstaat errichtet wurde.“; 

(3) Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Änderung des Status eines beaufsichtigten Unternehmens 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung wird ein beaufsichtigtes Unternehmen 12 Monate, nachdem ihm ein 
Beschluss im Sinne von Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 (EZB/2014/17) bekannt gegeben 
worden ist, als bedeutend eingestuft. Es meldet Informationen nach Maßgabe von Titel II dieser Verordnung als 
bedeutendes beaufsichtigtes Unternehmen am ersten Meldestichtag, der nach der Einstufung als bedeutend folgt. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung wird ein beaufsichtigtes Unternehmen als weniger bedeutend eingestuft, 
wenn ihm ein Beschluss im Sinne von Artikel 46 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 (EZB/2014/17) 
bekannt gegeben worden ist. In der Folgezeit meldet es Informationen nach Maßgabe von Titel III dieser Ver
ordnung.“; 

(4) Die Überschrift des Titels II erhält folgende Fassung: 

„TITEL II 

MELDUNGEN BEDEUTENDER KREDITINSTITUTE AUF KONSOLIDIERTER BASIS UND AUF EINZELBASIS UND 
MELDUNGEN BEDEUTENDER ZWEIGSTELLEN AUF EINZELBASIS“;
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(5) Kapitel I des Titels II erhält folgende Fassung: 

„KAPITEL I 

Meldung auf konsolidierter Basis 

Artikel 4 

Format und Intervalle für die Meldung auf konsolidierter Basis, Meldestichtage und Einreichungstermine für 
bedeutende Kreditinstitute, die auf konsolidierter Basis gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 für aufsichtliche Meldungen die IFRS anwenden 

Gemäß Artikel 99 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 melden bedeutende Kreditinstitute, die gemäß 
Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für aufsichtliche Meldungen auf konsolidierter Basis die 
IFRS nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 anwenden, die aufsichtlichen Finanzinformationen nach 
den Bestimmungen der Artikel 2, 3 und 10 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 auf konsolidierter 
Basis. 

Artikel 5 

Format und Intervalle für die Meldung auf konsolidierter Basis, Meldestichtage und Einreichungstermine für 
bedeutende Kreditinstitute, die auf konsolidierter Basis einen auf die Richtlinie 86/635/EWG gestützten 
nationalen Rechnungslegungsrahmen anwenden 

Gemäß Artikel 99 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 melden bedeutende Kreditinstitute, die nicht von 
Artikel 4 erfasst sind und die auf konsolidierter Basis einem auf die Richtlinie 86/635/EWG gestützten nationalen 
Rechnungslegungsrahmen unterliegen, auf konsolidierter Basis die aufsichtlichen Finanzinformationen nach den 
Bestimmungen der Artikel 2, 3 und 11 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014.“; 

(6) Die Überschrift von Kapitel II des Titels II erhält folgende Fassung: 

„KAPITEL II 

Meldungen auf Einzelbasis“; 

(7) Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 6 

Format und Intervalle für die Meldung auf Einzelbasis für Kreditinstitute, die nicht Teil einer bedeutenden 
beaufsichtigten Gruppe sind, und für bedeutende Zweigstellen 

(1) Bedeutende Kreditinstitute, die die IFRS nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 anwenden, weil 
sie entweder ihre Jahresabschlüsse in Übereinstimmung mit den dort genannten Rechnungslegungsstandards erstellen 
oder weil sie diese gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für aufsichtliche Meldungen 
anwenden, und die nicht Teil einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe sind, melden die aufsichtlichen Finanz
informationen der betreffenden NCA auf Einzelbasis. Dies gilt ebenso für bedeutende Zweigstellen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen umfassen die in Artikel 9 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 bezeichneten Angaben, einschließlich der in Meldebogen 40.1 von 
Anhang III der genannten Verordnung angegebenen Informationen, und erfolgen in den in jener Bestimmung 
festgelegten Intervallen. 

(3) Bedeutende Kreditinstitute, die nicht von Absatz 1 erfasst sind, die nicht Teil einer bedeutenden beaufsich
tigten Gruppe sind und die einem auf die Richtlinie 86/635/EWG gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen 
unterliegen, melden die aufsichtlichen Finanzinformationen der betreffenden NCA. Dies gilt ebenso für bedeutende 
Zweigstellen. 

(4) Die in Absatz 3 genannten Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen umfassen die in Artikel 11 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 bezeichneten Angaben, einschließlich der in Meldebogen 40.1 von 
Anhang IV der genannten Verordnung angegebenen Informationen, und erfolgen in den in jener Bestimmung 
festgelegten Intervallen. 

(5) Die in den Absätzen 2 und 4 genannten Angaben umfassen nur Angaben, die sich auf Folgendes beziehen: 

a) Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Erträge und Aufwendungen, die das beaufsichtigte Unterneh
men nach Maßgabe der geltenden Rechnungslegungsstandards ansetzt; 

b) außerbilanzielle Risikopositionen und Tätigkeiten, an denen das beaufsichtigte Unternehmen beteiligt ist; 

c) vom beaufsichtigten Unternehmen durchgeführte Transaktionen, die nicht von den Buchstaben a und b erfasst 
sind;
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d) Bewertungsgrundsätze, einschließlich der Verfahren zur Schätzung von Verlusten aufgrund der Kreditrisiken, die 
in den geltenden Rechnungslegungsstandards berücksichtigt sind und vom beaufsichtigten Unternehmen ange
wendet werden. 

(6) Die NCAs können die in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten, an die EZB zu übermittelnden Angaben im 
Rahmen einer allgemeineren nationalen Melderegelung erheben, die sich in Einklang mit den einschlägigen unions
rechtlichen oder innerstaatlichen Vorschriften auf weitere aufsichtliche Finanzinformationen erstreckt und gleich
zeitig auch anderen als aufsichtlichen Zwecken, etwa statistischen Zwecken, dient. 

(7) Abweichend von den Absätzen 2 und 4 müssen bedeutende Kreditinstitute, die nicht Teil einer bedeutenden 
beaufsichtigten Gruppe sind, die in den Meldebögen 17.1, 17.2 und 17.3 von Anhängen III und IV sowie die im 
Meldebogen 40.2 von Anhängen III und IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 dargelegten Infor
mationen nur melden, wenn sie konsolidierte Abschlüsse aufstellen. 

(8) Abweichend von den Absätzen 2 und 4 müssen bedeutende Zweigstellen die in den Meldebögen 17.1, 17.2 
und 17.3 von Anhängen III und IV sowie die in den Meldebögen 40.1 und 40.2 von Anhängen III und IV der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 dargelegten Informationen nicht melden.“; 

(8) Die Überschrift von Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 

Format und Intervalle für die Meldung auf Einzelbasis für Kreditinstitute, die Teil einer bedeutenden 
beaufsichtigten Gruppe sind“; 

(9) Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Bedeutende Kreditinstitute, die die IFRS nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 anwenden, weil 
sie entweder ihre Jahresabschlüsse in Übereinstimmung mit den dort genannten Rechnungslegungsstandards erstellen 
oder weil sie diese gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für aufsichtliche Meldungen 
anwenden, und die Teil einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe sind, melden die aufsichtlichen Finanzinforma
tionen der betreffenden NCA auf Einzelbasis. Die Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen durch diese Kredit
institute erfolgen in den in Artikel 9 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Intervallen und 
umfassen die in Anhang I bezeichneten gemeinsamen Mindestinformationen.“; 

(10) Artikel 7 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bedeutende Kreditinstitute, die nicht von Absatz 1 erfasst sind, die einem auf die Richtlinie 86/635/EWG 
gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen unterliegen und die Teil einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe 
sind, melden die aufsichtlichen Finanzinformationen der betreffenden NCA.“ 

(11) Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 8 

Meldestichtage und Einreichungstermine für bedeutende Kreditinstitute und bedeutende Zweigstellen 

(1) Für die in den Artikeln 6 und 7 bezeichneten Angaben für bedeutende Kreditinstitute und bedeutende 
Zweigstellen gelten folgende Meldestichtage: 

a) vierteljährliche Meldungen: 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember; 

b) halbjährliche Meldungen: 30. Juni und 31. Dezember; 

c) jährliche Meldungen: 31. Dezember. 

(2) Angaben, die sich auf einen Zeitraum beziehen, werden kumulativ für den Zeitraum vom ersten Tag des 
Kalenderjahres bis zum Meldestichtag gemeldet. 

(3) Ist bedeutenden Kreditinstituten die Erstellung ihrer Jahresabschlüsse unter Zugrundelegung eines vom Ka
lenderjahr abweichenden Geschäftsjahres gestattet, können die NCAs die Meldestichtage abweichend von den Ab
sätzen 1 und 2 an das Ende des Geschäftsjahres anpassen. Die angepassten Meldestichtage sind drei, sechs, neun und 
zwölf Monate nach Beginn des Geschäftsjahres. Angaben, die sich auf einen Zeitraum beziehen, werden kumulativ 
für den Zeitraum vom ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum Meldestichtag gemeldet.
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(4) Die NCAs übermitteln der EZB die in den Artikeln 6 und 7 bezeichneten Angaben für bedeutende Kredit
institute und bedeutende Zweigstellen zu folgenden Einreichungsterminen: 

a) für bedeutende Kreditinstitute, die nicht Teil einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe sind, und bedeutende 
Zweigstellen, bis Geschäftsschluss des zehnten Arbeitstags nach den in Artikel 3 der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 680/2014 genannten Einreichungsterminen; 

b) für bedeutende Kreditinstitute, die Teil einer bedeutenden beaufsichtigten Gruppe sind, bis Geschäftsschluss des 
25. Arbeitstags nach den in Artikel 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Einreichungs
terminen. 

(5) Die NCAs legen den Zeitpunkt fest, zu dem die bedeutenden Kreditinstitute und bedeutenden Zweigstellen die 
aufsichtlichen Finanzinformationen zu melden haben, damit die NCAs diese Fristen einhalten können.“; 

(12) Kapitel III des Titels II erhält folgende Fassung: 

„KAPITEL III 

Meldung bedeutender Kreditinstitute für in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder in einem Drittland 
niedergelassene Tochterunternehmen 

Artikel 9 

Format und Intervalle für die Meldung bedeutender Kreditinstitute für in einem nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassene Tochterunternehmen 

(1) Aufsichtliche Finanzinformationen für in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder in einem Drittland 
niedergelassene Tochterunternehmen sind wie folgt zu melden: 

a) Bedeutende Kreditinstitute, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 die IFRS auf konsolidierter Basis an
wenden, einschließlich derjenigen, die sie für aufsichtliche Meldungen gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 anwenden, haben sicherzustellen, dass der betreffenden NCA die in Anhang II Absatz 1 
genannten aufsichtlichen Finanzinformationen in Bezug auf die in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder 
in einem Drittland niedergelassenen Tochterunternehmen auf Einzelbasis übermittelt werden. Die Meldungen 
aufsichtlicher Finanzinformationen erfolgen in den in Artikel 9 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
festgelegten Intervallen. 

b) Bedeutende Kreditinstitute, die nicht von Buchstabe a erfasst sind und die auf konsolidierter Basis einem auf 
Richtlinie 86/635/EWG gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen unterliegen, haben sicherzustellen, dass 
der betreffenden NCA die in Anhang II Absatz 2 genannten aufsichtlichen Finanzinformationen in Bezug auf die 
in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassenen Tochterunternehmen auf 
Einzelbasis übermittelt werden. Die Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen erfolgen in den in Artikel 11 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Intervallen. 

(1a) Wendet mehr als ein Kreditinstitut innerhalb einer beaufsichtigten Gruppe Aufsichtsanforderungen auf kon
solidierter Basis an, gilt Absatz 1 nur für das in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene Kreditinstitut auf 
höchster Konsolidierungsebene. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden keine Finanzinformationen für Tochterunternehmen gemeldet, deren 
Gesamtwert der Aktiva 3 Mrd. EUR nicht übersteigt. Der Gesamtwert der Aktiva in diesem Sinne wird gemäß 
den anwendbaren Rechtsvorschriften auf der Grundlage der aufsichtlichen Meldungen ermittelt. Kann der Gesamt
wert der Aktiva nicht auf der Grundlage der aufsichtlichen Meldungen ermittelt werden, so wird er anhand der 
aktuellsten geprüften Jahresabschlüsse ermittelt; sind diese Jahresabschlüsse nicht verfügbar, erfolgt die Ermittlung 
auf der Grundlage der gemäß den anwendbaren nationalen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres
abschlüsse. 

(3) Wenn der Gesamtwert der Aktiva eines Tochterunternehmens an vier aufeinander folgenden Meldestichtagen 
für vierteljährliche Meldungen 3 Mrd. EUR übersteigt, sind Angaben gemäß Absatz 1 ab dem nächsten Meldestichtag 
für vierteljährliche Meldungen zu melden. Wenn der Gesamtwert der Aktiva eines Tochterunternehmens an drei 
aufeinander folgenden Meldestichtagen für vierteljährliche Meldungen 3 Mrd. EUR nicht übersteigt, sind keine 
Meldungen gemäß Absatz 1 ab dem nächsten Meldestichtag für vierteljährliche Meldungen erforderlich.
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Artikel 10 

Meldestichtage und Einreichungstermine für die Meldung bedeutender Kreditinstitute für in einem nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaat oder in einem Drittland niedergelassene Tochterunternehmen 

(1) Die in Artikel 9 bezeichneten Angaben werden mit denselben Meldestichtagen erhoben wie die aufsichtlichen 
Finanzinformationen über die zugehörigen Kreditinstitute, die Meldungen auf konsolidierter Basis vornehmen. 
Angaben, die sich auf einen Zeitraum beziehen, werden kumulativ für den Zeitraum vom ersten Tag des den 
Finanzinformationsmeldungen zugrunde gelegten Geschäftsjahres bis zum Meldestichtag gemeldet. 

(2) Die NCAs übermitteln der EZB die Angaben für in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder in einem 
Drittland niedergelassene Tochterunternehmen nach Artikel 9 bis Geschäftsschluss des 25. Arbeitstags nach den in 
Artikel 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Einreichungsterminen. 

(3) Die NCAs legen den Zeitpunkt fest, zu dem Kreditinstitute die aufsichtlichen Finanzinformationen zu melden 
haben, damit die NCAs diese Frist einhalten können.“; 

(13) Die Überschrift des Titels III erhält folgende Fassung: 

„TITEL III 

MELDUNGEN WENIGER BEDEUTENDER KREDITINSTITUTE AUF KONSOLIDIERTER BASIS UND AUF EINZELBASIS 
UND MELDUNGEN WENIGER BEDEUTENDE ZWEIGSTELLEN AUF EINZELBASIS“; 

(14) Kapitel I des Titels III erhält folgende Fassung: 

„KAPITEL I 

Meldung auf konsolidierter Basis 

Artikel 11 

Format und Intervalle für die Meldung auf konsolidierter Basis für weniger bedeutende Kreditinstitute 

(1) Weniger bedeutende Kreditinstitute, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 für aufsichtliche Mel
dungen auf konsolidierter Basis die IFRS nach Maßgabe Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
anwenden, melden die aufsichtlichen Finanzinformationen der betreffenden NCA auf konsolidierter Basis. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen erfolgen in den in Artikel 9 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Intervallen und umfassen die in Anhang I Nummer 1 
bezeichneten gemeinsamen Mindestinformationen. 

(3) Die NCAs übermitteln der EZB alle in Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 auf
geführten zusätzlichen Meldebögen, mit denen sie Daten abfragen. Die NCAs unterrichten die EZB im Voraus über 
alle diese zusätzlichen Meldebögen, die sie zu übermitteln gedenken. 

(4) Weniger bedeutende Kreditinstitute, die nicht von Absatz 1 erfasst sind und die auf konsolidierter Basis einem 
auf die Richtlinie 86/635/EWG gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen unterliegen, melden die aufsicht
lichen Finanzinformationen auf konsolidierter Basis der betreffenden NCA. Diese Meldungen aufsichtlicher Finanz
informationen erfolgen in den in Artikel 11 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Inter
vallen und umfassen die in Anhang I Nummer 2 bezeichneten gemeinsamen Mindestinformationen. 

(5) Die NCAs übermitteln der EZB alle in Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 auf
geführten zusätzlichen Meldebögen, mit denen sie Daten abfragen. Die NCAs unterrichten die EZB im Voraus über 
alle diese zusätzlichen Meldebögen, die sie zu übermitteln gedenken. 

(6) Abweichend von den Absätzen 4 und 5 umfassen die Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen über 
weniger bedeutende Kreditinstitute mit Aktiva, deren Gesamtwert auf konsolidierter Basis 3 Mrd. EUR nicht über
steigt, anstatt der in Absatz 4 bezeichneten Angaben als gemeinsames Minimum die in Anhang III bezeichneten 
Angaben. Der Gesamtwert der Aktiva von Kreditinstituten auf konsolidierter Basis in diesem Sinne wird gemäß 
anwendbaren Rechtsvorschriften auf der Grundlage der aufsichtlichen konsolidierten Meldungen ermittelt. Kann der 
Gesamtwert der Aktiva nicht auf der Grundlage der aufsichtlichen konsolidierten Meldungen ermittelt werden, so 
wird er auf der Grundlage der aktuellsten geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse ermittelt; sind diese Jahres
abschlüsse nicht verfügbar, erfolgt die Ermittlung auf der Grundlage der gemäß den anwendbaren nationalen 
Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten konsolidierten Jahresabschlüsse.

DE 19.9.2017 Amtsblatt der Europäischen Union L 240/7



 

(7) Weniger bedeutende Kreditinstitute gehen ab dem nächsten Meldestichtag für vierteljährliche Meldungen zur 
Meldung von Angaben gemäß den Absätzen 4 und 5 über, wenn der Gesamtwert der Aktiva eines weniger 
bedeutenden Kreditinstituts auf konsolidierter Basis an vier aufeinander folgenden Meldestichtagen für vierteljährliche 
Meldungen 3 Mrd. EUR übersteigt. Weniger bedeutende Kreditinstitute gehen zur Meldung von Angaben gemäß 
Absatz 6 über, wenn der Gesamtwert der Aktiva eines weniger bedeutenden Kreditinstituts auf konsolidierter Basis 
an drei aufeinander Meldestichtagen für vierteljährliche Meldungen 3 Mrd. EUR nicht übersteigt. 

(8) Die in den Absätzen 2, 3, 4, 5 und 6 genannten Angaben werden nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 5 
dieser Verordnung gemeldet. 

(9) Die NCAs können die in den Absätzen 2, 3, 4, 5 und 6 bezeichneten, an die EZB zu übermittelnden Angaben 
im Rahmen einer allgemeineren Melderegelung erheben, die sich in Einklang mit den einschlägigen unionsrecht
lichen oder innerstaatlichen Vorschriften auf weitere aufsichtliche Finanzinformationen erstreckt und gleichzeitig 
auch anderen als aufsichtlichen Zwecken, etwa statistischen Zwecken, dient. 

Artikel 12 

Meldestichtage und Einreichungstermine für weniger bedeutende Kreditinstitute 

(1) Für die von weniger bedeutenden Kreditinstituten auf konsolidierter Basis gemeldeten Angaben gemäß 
Artikel 11 gelten die folgenden Meldestichtage: 

a) vierteljährliche Meldungen: 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember; 

b) halbjährliche Meldungen: 30. Juni und 31. Dezember; 

c) jährliche Meldungen: 31. Dezember. 

(2) Angaben, die sich auf einen Zeitraum beziehen, werden kumulativ für den Zeitraum vom ersten Tag des 
Kalenderjahres bis zum Meldestichtag gemeldet. 

(3) Ist weniger bedeutenden beaufsichtigten Kreditinstituten von den NCAs die Meldung ihrer aufsichtlichen 
Finanzinformationen auf konsolidierter Basis unter Zugrundelegung eines vom Kalenderjahr abweichenden Ge
schäftsjahres gestattet worden, können die NCAs die Meldestichtage abweichend von den Absätzen 1 und 2 an 
das Ende des Geschäftsjahres anpassen. Die angepassten Meldestichtage sind drei, sechs, neun und zwölf Monate 
nach Beginn des Geschäftsjahres. Angaben, die sich auf einen Zeitraum beziehen, werden kumulativ für den 
Zeitraum vom ersten Tag des Geschäftsjahres bis zum Meldestichtag gemeldet. 

(4) Die NCAs übermitteln der EZB die in Artikel 11 bezeichneten Angaben zu folgenden Einreichungsterminen: 

a) für weniger bedeutende, in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene Kreditinstitute, die Meldungen auf 
der obersten Konsolidierungsebene vornehmen, bis Geschäftsschluss des 25. Arbeitstags nach den in Artikel 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Einreichungsterminen; 

b) für andere als in Buchstabe a genannte weniger bedeutende Kreditinstitute, die Meldungen auf konsolidierter Basis 
vornehmen, bis Geschäftsschluss des 35. Arbeitstags nach den in Artikel 3 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 680/2014 genannten Einreichungsterminen. 

(5) Die NCAs legen den Zeitpunkt fest, zu dem Kreditinstitute die aufsichtlichen Finanzinformationen zu melden 
haben, damit die NCAs diese Fristen einhalten können.“; 

(15) Die Überschrift von Kapitel II des Titels III erhält folgende Fassung: 

„KAPITEL II 

Meldungen auf Einzelbasis“; 

(16) Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Format und Intervalle für die Meldung auf Einzelbasis für weniger bedeutende Kreditinstitute, die nicht Teil 
einer beaufsichtigten Gruppe sind, und für weniger bedeutende Zweigstellen
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(1) Weniger bedeutende Kreditinstitute, die die IFRS nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 an
wenden, weil sie entweder ihre Jahresabschlüsse in Übereinstimmung mit den dort genannten Rechnungslegungs
standards erstellen oder weil sie diese gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für aufsicht
liche Meldungen anwenden, und die nicht Teil einer beaufsichtigten Gruppe sind, melden die aufsichtlichen Finanz
informationen der betreffenden NCA auf Einzelbasis. Dies gilt ebenso für weniger bedeutende Zweigstellen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen erfolgen in den in Artikel 9 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Intervallen und umfassen die in Anhang I Nummer 1 
bezeichneten gemeinsamen Mindestinformationen. 

(3) Die NCAs übermitteln der EZB alle in Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 auf
geführten zusätzlichen Meldebögen, mit denen sie Daten abfragen. Die NCAs unterrichten die EZB im Voraus über 
alle diese zusätzlichen Meldebögen, die sie zu übermitteln gedenken. 

(4) Weniger bedeutende Kreditinstitute, die nicht von Absatz 1 erfasst sind, die einem auf die Richtlinie 
86/635/EWG gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen unterliegen und die nicht Teil einer beaufsichtigten 
Gruppe sind, melden die aufsichtlichen Finanzinformationen der betreffenden NCA. Dies gilt ebenso für weniger 
bedeutende Zweigstellen. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen erfolgen in den in Artikel 11 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Intervallen und umfassen die in Anhang I Nummer 2 
bezeichneten gemeinsamen Mindestinformationen. 

(6) Die NCAs übermitteln der EZB alle in Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 auf
geführten zusätzlichen Meldebögen, mit denen sie Daten abfragen. Die NCAs unterrichten die EZB im Voraus über 
alle diese zusätzlichen Meldebögen, die sie zu übermitteln gedenken. 

(7) Für die Absätze 2, 3, 5 und 6 gelten folgende Ausnahmen: 

a) Die Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen über weniger bedeutende Kreditinstitute mit Aktiva, deren 
Gesamtwert 3 Mrd. EUR nicht übersteigt, umfassen anstatt der in den Absätzen 2, 3, 5 oder 6 bezeichneten 
Angaben als gemeinsamen Mindestsatz die in Anhang III bezeichneten Angaben. 

b) Eine weniger bedeutende Zweigstelle meldet keine aufsichtlichen Finanzinformationen, wenn der Gesamtwert 
ihrer Aktiva 3 Mrd. EUR nicht übersteigt. 

(8) Der Gesamtwert der Aktiva des weniger bedeutenden Kreditinstituts und der weniger bedeutenden Zweigstelle 
wird für die Zwecke des Absatzes 7 auf der Grundlage der nach den anwendbaren Rechtsvorschriften geltenden 
aufsichtlichen Meldungen ermittelt. Kann der Gesamtwert der Aktiva eines weniger bedeutenden Kreditinstituts nicht 
auf der Grundlage der aufsichtlichen Meldungen ermittelt werden, so wird er auf der Grundlage der aktuellsten 
geprüften Jahresabschlüsse ermittelt; sind diese Jahresabschlüsse nicht verfügbar, erfolgt die Ermittlung auf der 
Grundlage der gemäß den anwendbaren nationalen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschlüssen. 
Kann der Gesamtwert der Aktiva einer weniger bedeutenden Zweigstelle nicht auf der Grundlage der aufsichtlichen 
Meldungen ermittelt werden, so wird er auf der Grundlage der statistischen Daten ermittelt, die gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank (*) gemeldet werden. 

(9) Weniger bedeutende Kreditinstitute und weniger bedeutende Zweigstellen gehen ab dem nächsten Melde
stichtag für vierteljährliche Meldungen zur Meldung von Angaben gemäß den Absätzen 2, 3, 5 und 6 über, wenn 
der Gesamtwert der Aktiva eines weniger bedeutenden Kreditinstituts oder einer weniger bedeutenden Zweigstelle an 
vier aufeinander folgenden Meldestichtagen für vierteljährliche Meldungen 3 Mrd. EUR übersteigt. Weniger bedeu
tende Kreditinstitute und weniger bedeutende Zweigstellen gehen zur Meldung von Angaben gemäß Absatz 7 über, 
wenn der Gesamtwert der Aktiva eines weniger bedeutenden Kreditinstituts oder einer weniger bedeutenden Zweig
stelle an drei aufeinander Meldestichtagen für vierteljährliche Meldungen 3 Mrd. EUR nicht übersteigt. 

(10) Die in den Absätzen 2, 3, 5, 6 und 7 genannten Angaben werden nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 5 
dieser Verordnung gemeldet.
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(11) Die NCAs können die in den Absätzen 2, 3, 5, 6 und 7 bezeichneten, an die EZB zu übermittelnden 
Angaben im Rahmen einer allgemeineren nationalen Melderegelung erheben, die sich in Einklang mit den ein
schlägigen unionsrechtlichen oder innerstaatlichen Vorschriften auf weitere aufsichtliche Finanzinformationen er
streckt und gleichzeitig auch anderen als aufsichtlichen Zwecken, etwa statistischen Zwecken, dient. 

___________ 
(*) Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank vom 24. September 2013 über die Bilanz des 

Sektors der monetären Finanzinstitute (EZB/2013/33) (ABl. L 297 vom 7.11.2013, S. 1).“; 

(17) Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 14 

Format und Intervalle für die Meldung auf Einzelbasis für Kreditinstitute, die Teil einer weniger 
bedeutenden beaufsichtigten Gruppe sind 

(1) Weniger bedeutende Kreditinstitute, die die IFRS nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 an
wenden, weil sie entweder ihre Jahresabschlüsse in Übereinstimmung mit den dort genannten Rechnungslegungs
standards erstellen oder weil sie diese gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für aufsicht
liche Meldungen anwenden, und die Teil einer weniger bedeutenden beaufsichtigten Gruppe sind, melden die 
aufsichtlichen Finanzinformationen der betreffenden NCA auf Einzelbasis. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen erfolgen in den in Artikel 9 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Intervallen und umfassen die in Anhang II bezeichneten 
gemeinsamen Mindestinformationen. 

(3) Die NCAs übermitteln der EZB alle in Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 auf
geführten zusätzlichen Meldebögen, mit denen sie Daten abfragen. Die NCAs unterrichten die EZB im Voraus über 
alle diese zusätzlichen Meldebögen, die sie zu übermitteln gedenken. 

(4) Weniger bedeutende Kreditinstitute, die nicht von Absatz 1 erfasst sind, die einem auf die Richtlinie 
86/635/EWG gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen unterliegen und die Teil einer weniger bedeutenden 
beaufsichtigten Gruppe sind, melden die aufsichtlichen Finanzinformationen der betreffenden NCA. 

(5) Die in Absatz 4 genannten Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen erfolgen in den in Artikel 11 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 festgelegten Intervallen und umfassen die in Anhang II bezeichneten 
gemeinsamen Mindestinformationen. 

(6) Die NCAs übermitteln der EZB alle in Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 auf
geführten zusätzlichen Meldebögen, mit denen sie Daten abfragen. Die NCAs unterrichten die EZB im Voraus über 
alle diese zusätzlichen Meldebögen, die sie zu übermitteln gedenken. 

(7) Abweichend von den Absätzen 2, 3, 5 und 6 umfassen die Meldungen aufsichtlicher Finanzinformationen 
von weniger bedeutenden Kreditinstituten mit Aktiva, deren Gesamtwert 3 Mrd. EUR nicht übersteigt, die in Anhang 
III bezeichneten Angaben. Der Gesamtwert der Aktiva des weniger bedeutenden Kreditinstituts in diesem Sinne wird 
auf der Grundlage der nach anwendbaren Rechtsvorschriften geltenden aufsichtlichen Meldungen ermittelt. Kann der 
Gesamtwert der Aktiva eines weniger bedeutenden Kreditinstituts nicht auf der Grundlage der aufsichtlichen Mel
dungen ermittelt werden, so wird auf der Grundlage der aktuellsten geprüften Jahresabschlüsse ermittelt; sind diese 
Jahresabschlüsse nicht verfügbar, erfolgt die Ermittlung auf der Grundlage der gemäß den anwendbaren nationalen 
Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschlüsse. 

(8) Weniger bedeutende Kreditinstitute gehen ab dem nächsten Meldestichtag für vierteljährliche Meldungen zur 
Meldung von Angaben gemäß den Absätzen 2, 3, 5 und 6 über, wenn der Gesamtwert der Aktiva eines weniger 
bedeutenden Kreditinstituts an vier aufeinander folgenden Meldestichtagen für vierteljährliche Meldungen 3 Mrd. 
EUR übersteigt. Weniger bedeutende Kreditinstitute gehen zur Meldung von Angaben gemäß Absatz 7 über, wenn 
der Gesamtwert der Aktiva eines weniger bedeutenden Kreditinstituts an drei aufeinander Meldestichtagen für 
vierteljährliche Meldungen 3 Mrd. EUR nicht übersteigt. 

(9) Die in den Absätzen 2, 3, 5, 6 und 7 genannten Angaben werden nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz 5 
dieser Verordnung gemeldet. 

(10) Die NCAs können die in den Absätzen 2, 3, 5, 6 und 7 bezeichneten, an die EZB zu übermittelnden 
Angaben im Rahmen einer allgemeineren nationalen Melderegelung erheben, die sich in Einklang mit den ein
schlägigen unionsrechtlichen oder innerstaatlichen Vorschriften auf weitere aufsichtliche Finanzinformationen er
streckt und gleichzeitig auch anderen als aufsichtlichen Zwecken, etwa statistischen Zwecken, dient.“;
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(18) Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Meldestichtage und Einreichungstermine für weniger bedeutende Kreditinstitute und weniger bedeutende 
Zweigstellen 

(1) Für die in den Artikeln 13 und 14 bezeichneten Angaben für weniger bedeutende Kreditinstitute und weniger 
bedeutende Zweigstellen gelten folgende Meldestichtage: 

a) vierteljährliche Meldungen: 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember; 

b) halbjährliche Meldungen: 30. Juni und 31. Dezember; 

c) jährliche Meldungen: 31. Dezember. 

(2) Angaben, die sich auf einen Zeitraum beziehen, werden kumulativ für den Zeitraum vom ersten Tag des 
Kalenderjahres bis zum Meldestichtag gemeldet. 

(3) Ist weniger bedeutenden beaufsichtigten Kreditinstituten von den NCAs die Meldung ihrer aufsichtlichen 
Finanzinformationen unter Zugrundelegung eines vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahres gestattet worden, 
können die NCAs die Meldestichtage abweichend von den Absätzen 1 und 2 an das Ende des Geschäftsjahres 
anpassen. Die angepassten Meldestichtage sind drei, sechs, neun und zwölf Monate nach Beginn des Geschäftsjahres. 
Daten, die sich auf einen Zeitraum beziehen, werden kumulativ für den Zeitraum vom ersten Tag des Geschäfts
jahres bis zum Meldestichtag gemeldet. 

(4) Die NCAs übermitteln der EZB die in den Artikeln 13 und 14 bezeichneten aufsichtlichen Finanzinforma
tionen für weniger bedeutende Kreditinstitute und weniger bedeutende Zweigstellen zu folgenden Einreichungs
terminen: 

a) für weniger bedeutende Kreditinstitute, die nicht Teil einer beaufsichtigten Gruppe sind, und weniger bedeutende 
Zweigstellen bis Geschäftsschluss des 25. Arbeitstags nach den in Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 
genannten Einreichungsterminen; 

b) für weniger bedeutende Kreditinstitute, die Teil einer weniger bedeutenden beaufsichtigten Gruppe sind, bis 
Geschäftsschluss des 35. Arbeitstags nach den in Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten 
Einreichungsterminen. 

(5) Die NCAs legen den Zeitpunkt fest, zu dem die weniger bedeutenden Kreditinstitute und die weniger 
bedeutenden Zweigstellen die aufsichtlichen Finanzinformationen zu melden haben, damit die NCAs diese Fristen 
einhalten können.“; 

(19) Artikel 17 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 17 

Informatiksprache für die Übermittlung der Angaben von den nationalen zuständigen Behörden an die EZB 

Um einheitliche technische Vorgaben für das Datenaustauschformat zu erzielen, übermitteln die NCAs die in der 
vorliegenden Verordnung genannten Daten nach Maßgabe der maßgeblichen „eXtensible Business Reporting Langua
ge“-Taxonomie. Hierbei beachten sie die Vorgaben in Artikel 6 des Beschlusses EZB/2014/29.“; 

(20) Artikel 18 wird gestrichen; 

(21) Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 19 

Übergangsbestimmungen 

(1) Wird ein weniger bedeutendes Unternehmen vor dem 1. Januar 2018 bedeutend, wird es 18 Monate, nach
dem ihm ein Beschluss im Sinne von Artikel 45 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 (EZB/2014/17) 
bekannt gegeben wird, als bedeutend im Sinne dieser Verordnung eingestuft.

DE 19.9.2017 Amtsblatt der Europäischen Union L 240/11



 

(2) Übersteigt der Gesamtwert der Aktiva eines weniger bedeutenden beaufsichtigten Unternehmens auf Einzel
basis oder auf konsolidierter Basis vor dem 1. Januar 2018 3 Mrd. EUR, geht es nach Maßgabe der einschlägigen 
Bestimmungen dieser Verordnung am ersten Meldestichtag nach Ablauf von mindestens 18 Monaten nach Über
schreiten der Schwelle zur Meldung über. 

(3) Übersteigt der Gesamtwert der Aktiva eines in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat oder in einem 
Drittstaat niedergelassenen Tochterunternehmens vor dem 1. Januar 2018 3 Mrd. EUR, werden die Angaben gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 am ersten Meldestichtag nach Ablauf von mindestens 18 Monaten nach Überschreiten der 
Schwelle gemeldet.“; 

(22) Die Anhänge I und II werden entsprechend dem Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert; 

(23) Anhang IV wird durch Anhang II dieser Verordnung ersetzt; 

(24) Anhang V wird durch Anhang III dieser Verordnung ersetzt. 

Artikel 2 

Schlussbestimmungen 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Diese Verordnung gilt für beaufsichtigte Unternehmen, die IFRS nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
anwenden, erstmals zum ersten Meldestichtag in ihrem auf den 31. Dezember 2017 folgenden Geschäftsjahr, darunter 
auch diejenigen, die IFRS gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anwenden. 

3. Diese Verordnung gilt für bedeutende beaufsichtigte Unternehmen, die einem auf die Richtlinie 86/635/EWG 
gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen unterliegen, ab dem 1. Januar 2018. 

4. Diese Verordnung gilt für weniger bedeutende beaufsichtigte Unternehmen, die einem auf die Richtlinie 
86/635/EWG gestützten nationalen Rechnungslegungsrahmen unterliegen, ab dem 1. Januar 2018. 

5. Sofern ein nationaler Rechnungslegungsrahmen nicht mit den IFRS kompatibel ist, kann die EZB ungeachtet der 
vorstehenden Bestimmungen auf Antrag einer NCA beschließen, diese Verordnung ab dem 1. Januar 2019 auf weniger 
bedeutende beaufsichtigte Unternehmen anzuwenden, die einem auf die Richtlinie 86/635/EWG gestützten nationalen 
Rechnungslegungsrahmen unterliegen und im Mitgliedstaat dieser NCA errichtet wurden. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittel
bar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 25. August 2017. 

Für den EZB-Rat 
Der Präsident der EZB 

Mario DRAGHI
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ANHANG I 

Anhänge I und II der Verordnung (EU) 2015/534 (EZB/2015/13) werden wie folgt geändert: 

1. Anhang I wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 2 werden die Wörter „beaufsichtigte Gruppen und“ gestrichen; 

b) Folgender Absatz 2a wird eingefügt: 

„2a. Abweichend von Nummer 2 kann jede NCA festlegen, dass die in Nummer 2 genannten und in ihrem 
Mitgliedstaat niedergelassenen Unternehmen die folgenden Informationen melden: 

a) die in Meldebogen 9.1 genannten Informationen oder die in Meldebogen 9.1.1 von Anhang IV zur 
Umsetzungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Informationen; 

b) die in Meldebogen 11.1 genannten Informationen oder die in Meldebogen 11.2 von Anhang IV zur 
Umsetzungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Informationen; 

c) die in Meldebogen 12.0 genannten Informationen oder die in Meldebogen 12.1 von Anhang IV zur 
Umsetzungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Informationen; und 

d) die in Meldebogen 16.3 genannten Informationen oder die in Meldebogen 16.4 von Anhang IV zur 
Umsetzungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Informationen.“; 

c) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Die Meldebögen 17.1, 17.2 und 17.3 in den Tabellen 1 und 2 sind ausschließlich für auf konsolidierter Basis 
meldende Kreditinstitute bestimmt. Meldebogen 40.1 in den Tabellen 1 und 2 ist sowohl für Kreditinstitute 
bestimmt, die Meldungen auf konsolidierter Basis vornehmen, als auch für Kreditinstitute, die nicht Teil der 
Gruppenberichterstattung sind, sondern Meldungen auf Einzelbasis vornehmen.“; 

d) Tabellen 1 und 2 werden ersetzt durch: 

„Tabelle 1 

Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

TEIL 1 [QUARTALSWEISE] 

Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] 

1.1 Bilanz: Vermögenswerte 

1.2 Bilanz: Verbindlichkeiten 

1.3 Bilanz: Eigenkapital 

2 Gewinn- und Verlustrechnung 

Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der 
Gegenpartei 

4.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 

4.2.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum bei
zulegenden Zeitwert zu bewerten sind 

4.2.2 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.3.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
finanzielle Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den 

4.4.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte
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Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

4.5 Nachrangige finanzielle Vermögenswerte 

5.1 Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Kredite nach 
Produkt 

6.1 Aufschlüsselung der Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehal
tenen, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes 

Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten 

8.1 Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei 

8.2 Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten 

Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

9.1.1 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

9.2 Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

10 Derivate — Handel und wirtschaftliche Absicherung 

Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

11.1 Derivate — Bilanzierung von Sicherungsgeschäften: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art 
der Absicherung 

Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste 

12.1 Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste 

Empfangene Sicherheiten und Garantien 

13.1 Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Krediten, mit Ausnahme der zu 
Handelszwecken gehaltenen 

13.2 Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag ge
halten] 

13.3 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten [materielle Vermögenswerte], kumulativ 

14 Bemessungshierarchie: Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente 

Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und-Verlustrechnung 

16.1 Zinserträge und -aufwendungen nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei 

16.3 Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Ver
bindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument 

Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem 
Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Bilanz 

17.1 Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsoli
dierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Vermögenswerte 

17.2 Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsoli
dierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Außerbilanzielle Risikopositionen — Erteilte Kredit
zusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

17.3 Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsoli
dierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Verbindlichkeiten
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Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

18 Vertragsgemäß bediente und notleidende Risikopositionen 

19 Gestundete Risikopositionen 

TEIL 2 [QUARTALSWEISE MIT SCHWELLENWERT: QUARTALSWEISE ODER KEINE MELDUNG] 

Geografische Aufschlüsselung 

20.4 Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Sitz der Gegenpartei 

20.5 Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Forderungen nach Sitz der Gegenpartei 

20.6 Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gegenpartei 

TEIL 4 [JÄHRLICH] 

Gruppenstruktur 

40.1 Gruppenstruktur: ‚Einzelne Unternehmen‘ 

Tabelle 2 

Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

TEIL 1 [QUARTALSWEISE] 

Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] 

1.1 Bilanz: Vermögenswerte 

1.2 Bilanz: Verbindlichkeiten 

1.3 Bilanz: Eigenkapital 

2 Gewinn- und Verlustrechnung 

Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der 
Gegenpartei 

4.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 

4.2.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum bei
zulegenden Zeitwert zu bewerten sind 

4.2.2 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.3.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
finanzielle Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den 

4.4.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.5 Nachrangige finanzielle Vermögenswerte 

4.6 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte
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Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

4.7 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirk
sam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind 

4.8 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum bei
zulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.9 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Nicht zu Handelsbestand gehörende, nicht derivative nach der Kostenmethode bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 

4.10 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte 

5.1 Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Kredite nach 
Produkt 

6.1 Aufschlüsselung der Darlehen und Kredite, mit Ausnahme der zu Handelszwecken gehal
tenen, an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften nach NACE-Codes 

Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten 

8.1 Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei 

8.2 Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten 

Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

9.1 Außerbilanzielle Risikopositionen nach den nationalen GAAP — Erteilte Kreditzusagen, Finanz
garantien und sonstige Zusagen 

9.1.1 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

9.2 Empfangene Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

10 Derivate — Handel und wirtschaftliche Absicherung 

Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

11.1 Derivate — Bilanzierung von Sicherungsgeschäften: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art 
der Absicherung 

11.2 Derivate — Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nach den nationalen GAAP: Aufschlüsselung 
nach Art des Risikos 

Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste 

12.0 Veränderungen bei den Wertberichtigungen für Kreditverluste und Wertminderung von Eigenkapi
talinstrumenten nach nationalen GAAP 

12.1 Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste 

Empfangene Sicherheiten und Garantien 

13.1 Aufschlüsselung der Sicherheiten und Garantien nach Darlehen und Krediten, mit Ausnahme der zu 
Handelszwecken gehaltenen 

13.2 Durch Inbesitznahme während des Berichtszeitraums erlangte Sicherheiten [am Meldestichtag ge
halten] 

13.3 Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten [materielle Vermögenswerte], kumulativ
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Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

14 Bemessungshierarchie: Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente 

Aufschlüsselung ausgewählter Posten der Gewinn- und-Verlustrechnung 

16.1 Zinserträge und -aufwendungen nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei 

16.3 Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Ver
bindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Instrument 

16.4 Gewinne oder Verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten und zum Handelsbestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten und Ver
bindlichkeiten, aufgeschlüsselt nach Risiko 

Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem 
Konsolidierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Bilanz 

17.1 Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsoli
dierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Vermögenswerte 

17.2 Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsoli
dierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Außerbilanzielle Risikopositionen — Erteilte Kredit
zusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

17.3 Abstimmung zwischen dem Konsolidierungskreis für Rechnungslegungszwecke und dem Konsoli
dierungskreis für aufsichtsrechtliche Zwecke: Verbindlichkeiten 

18 Vertragsgemäß bediente und notleidende Risikopositionen 

19 Gestundete Risikopositionen 

TEIL 2 [QUARTALSWEISE MIT SCHWELLENWERT: QUARTALSWEISE ODER KEINE MELDUNG] 

Geografische Aufschlüsselung 

20.4 Geografische Aufschlüsselung der Vermögenswerte nach Sitz der Gegenpartei 

20.5 Geografische Aufschlüsselung der außerbilanziellen Forderungen nach Sitz der Gegenpartei 

20.6 Geografische Aufschlüsselung der Verbindlichkeiten nach Sitz der Gegenpartei 

TEIL 4 [JÄHRLICH] 

Gruppenstruktur 

40.1 Gruppenstruktur: ‚Nach einzelnen Unternehmen‘ “ 

2. Anhang II wird wie folgt geändert: 

a) Tabellen 3 und 4 werden ersetzt durch: 

„Tabelle 3 

Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

TEIL 1 [QUARTALSWEISE] 

Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] 

1.1 Bilanz: Vermögenswerte 

1.2 Bilanz: Verbindlichkeiten
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Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

1.3 Bilanz: Eigenkapital 

2 Gewinn- und Verlustrechnung 

Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der 
Gegenpartei 

4.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 

4.2.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum bei
zulegenden Zeitwert zu bewerten sind 

4.2.2 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.3.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
finanzielle Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den 

4.4.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.5 Nachrangige finanzielle Vermögenswerte 

5.1 Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen und Kredite nach Produkt 

Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten 

8.1 Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei 

8.2 Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten 

Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

9.1.1 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

10 Derivate — Handel und wirtschaftliche Absicherung 

Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

11.1 Derivate — Bilanzierung von Sicherungsgeschäften: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art 
der Absicherung 

Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste 

12.1 Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste 

14 Bemessungshierarchie: Zum beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente 

18 Vertragsgemäß bediente und notleidende Risikopositionen 

19 Gestundete Risikopositionen
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Tabelle 4 

Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

TEIL 1 [QUARTALSWEISE] 

Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] 

1.1 Bilanz: Vermögenswerte 

1.2 Bilanz: Verbindlichkeiten 

1.3 Bilanz: Eigenkapital 

2 Gewinn- und Verlustrechnung 

Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der 
Gegenpartei 

4.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte 

4.2.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum bei
zulegenden Zeitwert zu bewerten sind 

4.2.2 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.3.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
finanzielle Vermögenswerte, die zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den 

4.4.1 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.5 Nachrangige finanzielle Vermögenswerte 

4.6 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Zum Handelsbestand gehörende finanzielle Vermögenswerte 

4.7 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirk
sam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind 

4.8 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative, erfolgsneutral im Eigenkapital zum bei
zulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte 

4.9 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Nicht zu Handelsbestand gehörende, nicht derivative nach der Kostenmethode bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 

4.10 Aufschlüsselung der finanziellen Vermögenswerte nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei: 
Sonstige nicht zum Handelsbestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögenswerte 

5.1 Aufschlüsselung der nicht zum Handelsbestand gehörenden Darlehen nach Produkt 

Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten 

8.1 Aufschlüsselung der finanziellen Verbindlichkeiten nach Instrumenten und Branche der Gegenpartei 

8.2 Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten
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Meldebogen- 
Nummer Bezeichnung des Meldebogens oder der Meldebogen-Gruppe 

Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

9.1 Außerbilanzielle Risikopositionen nach den nationalen GAAP — Erteilte Kreditzusagen, Finanz
garantien und sonstige Zusagen 

9.1.1 Außerbilanzielle Risikopositionen: Erteilte Kreditzusagen, Finanzgarantien und sonstige Zusagen 

10 Derivate — Handel und wirtschaftliche Absicherung 

Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

11.1 Derivate — Bilanzierung von Sicherungsgeschäften: Aufschlüsselung nach Art des Risikos und Art 
der Absicherung 

11.2 Derivate — Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nach den nationalen GAAP: Aufschlüsselung 
nach Art des Risikos 

Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste 

12.0 Veränderungen bei den Wertberichtigungen für Kreditverluste und Wertminderung von Eigenkapi
talinstrumenten nach nationalen GAAP 

12.1 Veränderungen bei den Wertberichtigungen und Rückstellungen für Kreditverluste 

18 Vertragsgemäß bediente und notleidende Risikopositionen 

19 Gestundete Risikopositionen“ 

b) Folgende Nummer 3 wird hinzugefügt: 

„3. Abweichend von Nummer 2 kann jede NCA festlegen, dass die in Nummer 2 genannten und in ihrem Mit
gliedstaat niedergelassenen Unternehmen die folgenden Informationen melden: 

a) die in Meldebogen 9.1 genannten Informationen oder die in Meldebogen 9.1.1 von Anhang IV zur Um
setzungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Informationen; 

b) die in Meldebogen 11.1 genannten Informationen oder die in Meldebogen 11.2 von Anhang IV zur 
Umsetzungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Informationen; 

c) die in Meldebogen 12.0 genannten Informationen oder die in Meldebogen 12.1 von Anhang IV zur 
Umsetzungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 genannten Informationen“;
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1. Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] 

1.1 Vermögenswerte 
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Buchwert 

Anhang V. Teil 
1.27 

010 

010 Kassenbestand, Guthaben bei Zentralbanken und 
Sichtguthaben 

IAS 1.54(i) 

020 Kassenbestand Anhang V. Teil 2.1 

030 Guthaben bei Zentralbanken Anhang V. Teil 2.2 

040 Sichtguthaben Anhang V. Teil 2.3 5 

050 Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögens
werte 

IFRS 9. Anhang A 

060 Derivate IFRS 9. Anhang A 10 

070 Eigenkapitalinstrumente IAS 32.11 4 

080 Schuldverschreibungen Anhang V.Teil 1.31 4 

090 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

096 Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Ver
mögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden 
Zeitwert zu bewerten sind 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4 4 

097 Eigenkapitalinstrumente IAS 32.11 4 

098 Schuldverschreibungen Anhang V.Teil 1.31 4 

099 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

100 Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be
wertet designierte finanzielle Vermögenswerte 

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 4 

120 Schuldverschreibungen Anhang V.Teil 1.31 4 

130 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

141 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum 
beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewer
tet werden 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A 4 

142 Eigenkapitalinstrumente IAS 32.11 4 

143 Schuldverschreibungen Anhang V.Teil 1.31 4 

144 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

181 Finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten An
schaffungskosten bewertet werden 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2 4 

182 Schuldverschreibungen Anhang V.Teil 1.31 4 

183 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

240 Derivate – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 
1.22 

11 

250 Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der gesi
cherten Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung 
eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken 

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8 

260 Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assozi
ierten Unternehmen 

IAS 1.54(e); Anhang V.Teil 1.21, 
Teil 2.4 

40
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Anhang V. Teil 
1.27 

010 

270 Materielle Vermögenswerte 

280 Sachanlagen IAS 16.6; IAS 1.54(a) 21, 42 

290 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien IAS 40.5; IAS 1.54(b) 21, 42 

300 Immaterielle Vermögenswerte IAS 1.54(c); CRR Art. 4(1)(115) 

310 Geschäfts- oder Firmenwert IFRS 3.B67(d); CRR Art. 
4(1)(113) 

320 Sonstige immaterielle Vermögenswerte IAS 38.8,118 21, 42 

330 Steueransprüche IAS 1.54(n-o) 

340 Steuererstattungsansprüche IAS 1.54(n); IAS 12.5 

350 Latente Steueransprüche IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 
4(1)(106) 

360 Sonstige Vermögenswerte Anhang V. Teil 2.5 

370 Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige 
Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Anhang 
V. Teil 2.7 

380 SUMME DER VERMÖGENSWERTE IAS 1.9(a), IG 6 

1.2 Verbindlichkeiten 

Verweise 
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Buchwert 

Anhang V. Teil 
1.27 

010 

010 Zu Handelszwecken gehaltene Verbindlichkeiten IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6 8 

020 Derivate IFRS 9. Anhang A; IFRS 
9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a) 

10 

030 Verkaufspositionen IFRS 9.BA7(b) 8 

040 Einlagen EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

8 

050 Begebene Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.37 8 

060 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten Anhang V.Teil 1.38-41 8 

070 Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be
wertet designierte finanzielle Verbindlichkeiten 

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2 8
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Anhang V. Teil 
1.27 

010 

080 Einlagen EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

8 

090 Begebene Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.37 8 

100 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten Anhang V.Teil 1.38-41 8 

110 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete fi
nanzielle Verbindlichkeiten 

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1 8 

120 Einlagen EZB/2013/33 Anhang 2. Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

8 

130 Begebene Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.37 8 

140 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten Anhang V.Teil 1.38-41 8 

150 Derivate – Bilanzierung von Sicherungsgeschäften IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 
1.26 

11 

160 Änderungen beim beizulegenden Zeitwert der gesi
cherten Grundgeschäfte im Rahmen der Absicherung 
eines Portfolios gegen Zinsänderungsrisiken 

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8 

170 Rückstellungen IAS 37.10; IAS 1.54(l) 43 

180 Renten und sonstige Leistungsverpflichtungen gegenüber 
Arbeitnehmern 

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Anhang 
V. Teil 2.9 

43 

190 Andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer IAS 19.153; IAS 1.78(d); An
hang V. Teil 2.10 

43 

200 Restrukturierungsmaßnahmen IAS 37.71; IAS 84(a) 43 

210 Anhängige Rechtsstreitigkeiten und Steuerstreitigkeiten IAS 37. Anhang C. Beispiele 6 
und 10 

43 

220 Erteilte Zusagen und Garantien IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; 
IAS 37, IFRS 4, Anhang V. Teil 
2.11 

9 
12 
43 

230 Sonstige Rückstellungen IAS 37.14 43 

240 Steuerschulden IAS 1.54(n-o) 

250 Tatsächliche Steuerschulden IAS 1.54(n); IAS 12.5 

260 Latente Steuerschulden IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR Art. 
4(1)(108) 

270 Auf Anforderung rückzahlbares Aktienkapital IAS 32, IE33; IFRIC 2; Anhang 
V. Teil 2.12 

280 Sonstige Verbindlichkeiten Anhang V. Teil 2.13
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Anhang V. Teil 
1.27 

010 

290 Als zur Veräußerung gehalten eingestufte, den Ver
äußerungsgruppen zugeordnete Verbindlichkeiten 

IAS 1.54(p); IFRS 5.38, Anhang 
V. Teil 2.14 

300 SUMME VERBINDLICHKEITEN IAS 1.9(b); IG 6 

1.3 Eigenkapital 

Verweise 
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010 

010 Kapital IAS 1.54(r), BAD Art. 22 46 

020 Eingezahltes Kapital IAS 1.78(e) 

030 Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital Anhang V. Teil 2.14 

040 Agio IAS 1.78(e); CRR Art. 4(1)(124) 46 

050 Begebene Eigenkapitalinstrumente, mit Ausnahme von 
Kapital 

Anhang V.Teil 2.18-19 46 

060 Eigenkapitalkomponente zusammengesetzter Finanz
instrumente 

IAS 32.28-29; Anhang V. Teil 
2.18 

070 Sonstige begebene Eigenkapitalinstrumente Anhang V. Teil 2.19 

080 Sonstiges Eigenkapital IFRS 2.10; Anhang V. Teil 2.20 

090 Kumuliertes sonstiges Ergebnis CRR Art. 4(1)(100) 46 

095 Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgeglie
dert werden 

IAS 1.82 A(a) 

100 Materielle Vermögenswerte IAS 16.39-41 

110 Immaterielle Vermögenswerte IAS 38.85-87 

120 Versicherungsmathematische Gewinne oder (-) Verluste aus 
leistungsorientierten Pensionsplänen 

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c) 

122 Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Ver
mögenswerte und Veräußerungsgruppen 

IFRS 5.38, IG Beispiel 12 

124 Anteil anderer erfasster Erträge und Aufwendungen aus Be
teiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Un
ternehmen 

IAS 1.IG6; IAS 28.10 

320 Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapital
instrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
im sonstigen Ergebnis bewertet werden 

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; 
Anhang V. Teil 2.21 

330 Unwirksamkeit der Absicherung bei Absicherungen des bei
zulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalinstrumenten, die er
folgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergeb
nis bewertet werden 

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; 
IFRS 7.24C; Anhang V. Teil 2.22
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010 

340 Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapital
instrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
im sonstigen Ergebnis bewertet werden [gesichertes Grund
geschäft] 

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Anhang V. 
Teil 2.22 

350 Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Eigenkapital
instrumenten, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert 
im sonstigen Ergebnis bewertet werden [Sicherungsinstru
ment] 

IAS 1.7(e);IFRS 
9.5.7.5;.6.5.8(a);Anhang V. Teil 
2.57 

360 Durch Änderungen beim Ausfallrisiko bedingte Änderungen 
beim beizulegenden Zeitwert finanzieller Verbindlichkeiten, 
die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wer
den 

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Anhang 
V. Teil 2.23 

128 Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert 
werden können 

IAS 1.82A(a) (ii) 

130 Absicherung von Nettoinvestitionen in ausländische Ge
schäftsbetriebe [wirksamer Teil] 

IFRS9.6.5.13(a); 
IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 
7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Anhang V. 
Teil 2.24 

140 Fremdwährungsumrechnung IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49 

150 Sicherungsderivate. Sicherungsgeschäfte für Zahlungsströme 
[wirksamer Teil] 

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); 
IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 
9.6.5.11(b); Anhang V. Teil 2.25 

155 Änderungen beim beizulegenden Zeitwert von Schuldtiteln, 
die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen 
Ergebnis bewertet werden 

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 
5.7.10; Anhang V. Teil 2.26 

165 Sicherungsinstrumente [nicht designierte Elemente] IAS 1.7(g)(h); IFRS 
9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 
7.24E(b)(c); Anhang V. Teil 2.60 

170 Als zur Veräußerung gehalten eingestufte langfristige Ver
mögenswerte und Veräußerungsgruppen 

IFRS 5.38, IG Beispiel 12 

180 Anteil anderer erfasster Erträge und Aufwendungen aus Be
teiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Un
ternehmen 

IAS 1.IG6; IAS 28.10 

190 Einbehaltene Gewinne CRR Art. 4(1)(123) 

200 Neubewertungsrücklagen IFRS 1.30, D5-D8; Anhang V. 
Teil 2.28 

210 Sonstige Rücklagen IAS 1.54; IAS 1.78(e) 

220 Nach der Equity-Methode bilanzierte Rücklagen oder ku
mulierte Verluste aus Anteilen an Tochter-, Gemein
schafts- und assoziierten Unternehmen 

IAS 28.11; Anhang V. Teil 2.29
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010 

230 Sonstiges Anhang V. Teil 2.29 

240 (-) Eigene Anteile IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, 
AG14, AG36; Anhang V. Teil 
2.30 

46 

250 Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechen
bare Gewinne oder Verluste 

IAS 1.81B (b)(ii) 2 

260 (-) Zwischendividenden IAS 32.35 

270 Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschende Betei
ligungen] 

IAS 1.54(q) 

280 Kumuliertes sonstiges Ergebnis CRR Art. 4(1)(100) 46 

290 Sonstige Positionen 46 

300 SUMME EIGENKAPITAL IAS 1.9(c), IG 6 46 

310 SUMME EIGENKAPITAL UND SUMME VERBIND
LICHKEITEN 

IAS 1.IG6 

2. Gewinn- und Verlustrechnung 

Verweise 
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 Laufender 
Berichtszeitraum 

010 

010 Zinserträge IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31 16 

020 Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. 
Teil 2.33, 34 

025 Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Ver
mögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit
wert zu bewerten sind 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 
9.5.7.1 

030 Als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
designierte finanzielle Vermögenswerte 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); 

041 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum bei
zulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; 
IFRS 9.4.1.2A 

051 Finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaf
fungskosten bewertet werden 

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 
9.5.7.2 

070 Derivate - Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, Zins
änderungsrisiken 

IFRS 9. Anhang A; .B6.6.16; An
hang V. Teil 2.35 

080 Sonstige Vermögenswerte Anhang V. Teil 2.36 

085 Zinserträge aus Verbindlichkeiten IFRS 9.5.7.1, Anhang V. Teil 
2.37 

090 (Zinsaufwendungen) IAS 1.97; Anhang V. Teil 2.31 16 

100 (Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkei
ten) 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. 
Teil 2.33, 34
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010 

110 (als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 
designierte finanzielle Verbindlichkeiten) 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e) 

120 (Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finan
zielle Verbindlichkeiten) 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2 

130 (Derivate - Bilanzierung von Sicherungsgeschäften, Zins
änderungsrisiken) 

IAS 39.9; Anhang V. Teil 2.35 

140 (Sonstige Verbindlichkeiten) Anhang V. Teil 2.38 

145 (Zinsaufwendungen für Vermögenswerte) IFRS 9.5.7.1, Anhang V. Teil 
2.39 

150 (Auf Anforderung rückzahlbare Aufwendungen für 
Aktienkapital) 

IFRIC 2.11 

160 Dividendenerträge Anhang V. Teil 2.40 31 

170 Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Anhang V. 
Teil 2.40 

175 Nicht zum Handelsbestand gehörende finanzielle Ver
mögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeit
wert zu bewerten sind 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 
9.5.7.1A; Anhang V. Teil 2.40 

191 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum bei
zulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; 
IFRS 9.5.7.1A; Anhang V. Teil 
2.41 

192 Nicht nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen 
an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unterneh
men 

Anhang V. Teil 2.42 

200 Gebühren- und Provisionserträge IFRS 7.20(c) 22 

210 (Aufwendungen für Gebühren und Provisionen) IFRS 7.20(c) 22 

220 Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung von 
nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert be
werteten finanziellen Vermögenswerten und Verbind
lichkeiten, netto 

Anhang V. Teil 2.45 16 

231 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum bei
zulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den 

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11 

241 Finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaf
fungskosten bewertet werden 

IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; 
IFRS 9.5.7.2 

260 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Verbindlichkeiten 

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2 

270 Sonstiges 

280 Gewinne oder (-) Verluste aus zu Handelszwecken 
gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Ver
bindlichkeiten, netto 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; 
Anhang V. Teil 2.43, 46 

16 

287 Gewinne oder (-) Verluste aus nicht zum Handels
bestand gehörenden finanziellen Vermögenswerten, 
die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu 
bewerten sind, netto 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; 
Anhang V. Teil 2.46
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290 Gewinne oder (-) Verluste aus als erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet designierten finan
ziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, 
netto 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; 
Anhang V. Teil 2.44 

16, 45 

300 Gewinne oder (-) Verluste aus der Bilanzierung von 
Sicherungsgeschäften, netto 

Anhang V. Teil 2.47 16 

310 Währungsdifferenzen [Gewinn oder (-) Verlust], netto IAS 21.28, 52 (a) 

330 Gewinne oder (-) Verluste bei der Ausbuchung nicht 
finanzieller Vermögenswerte, netto 

IAS 1.34; Anhang V. Teil 2.48 45 

340 Sonstige betriebliche Erträge Anhang V.Teil 2.314-316 45 

350 (Sonstige betriebliche Erträge) Anhang V.Teil 2.314-316 45 

355 SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE, NETTO 

360 (Verwaltungsaufwendungen) 

370 (Personalaufwendungen) IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6 44 

380 (Sonstige Verwaltungsaufwendungen) 

390 (Abschreibungen) IAS 1.102; IAS 104 

400 (Sachanlagen) IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii) 

410 (Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv) 

420 (Sonstige immaterielle Vermögenswerte) IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi) 

425 Änderungsgewinne oder -verluste (-), netto IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Anhang A; 
Anhang V. Teil 2.49 

426 Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum bei
zulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den 

IFRS 7.35J 

427 Finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten Anschaf
fungskosten bewertet werden 

IFRS 7.35J 

430 (Rückstellungen oder (-) Wertaufholung) IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g) 9 
12 
43 

440 (Erteilte Zusagen und Garantien) IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 
37, IFRS 4, Anhang V. Teil 2.50 

450 (Sonstige Rückstellungen) 

460 Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht er
folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerte
ten finanziellen Vermögenswerten 

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; 
Anhang V. Teil 2.51, 53 

12 

481 (Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgsneutral zum bei
zulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet wer
den) 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 
9.5.5.8 

12 

491 (Finanzielle Vermögenswerte, die zu fortgeführten An
schaffungskosten bewertet werden) 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8 12
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 Laufender 
Berichtszeitraum 

010 

510 (Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei Betei
ligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten 
Unternehmen) 

IAS 28.40-43 16 

520 Wertminderung oder (-) Wertaufholung bei nicht
finanziellen Vermögenswerten 

IAS 36.126(a)(b) 16 

530 (Sachanlagen) IAS 16.73(e)(v-vi) 

540 (Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) IAS 40.79(d)(v) 

550 (Geschäfts- oder Firmenwert) IFRS 3 Anhang B67(d)(v); IAS 
36.124 

560 (Sonstige immaterielle Vermögenswerte) IAS 38.118 (e)(iv)(v) 

570 (Sonstige) IAS 36.126 (a)(b) 

580 Erfolgswirksam erfasster negativer Geschäfts- oder 
Firmenwert 

IFRS 3. Anhang B64(n)(i) 

590 Anteil am Gewinn oder (-) Verlust aus nach der Equi
ty-Methode bilanzierten Beteiligungen an Tochter-, 
Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen 

Anhang V. Teil 2.54 

600 Gewinn oder (-) Verlust aus als zur Veräußerung ge
halten eingestuften langfristigen Vermögenswerten 
und Veräußerungsgruppen, die nicht die Vorausset
zungen für eine Einstufung als aufgegebene Geschäfts
bereiche erfüllen 

IFRS 5.37; Anhang V. Teil 2.55 

610 GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜH
RENDEN GESCHÄFTEN VOR STEUERN 

IAS 1.102, IG 6, IFRS 5.33 A 

620 (Den fortzuführenden Geschäften zuzurechnender 
Steueraufwand oder (-) -ertrag) 

IAS 1.82(d); IAS 12.77 

630 GEWINN ODER (-) VERLUST AUS FORTZUFÜH
RENDEN GESCHÄFTEN NACH STEUERN 

IAS 1, IG 6 

640 Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäfts
bereichen nach Steuern 

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 
5.33 A; Anhang V. Teil 2.56 

650 Gewinn oder (-) Verlust aus aufgegebenen Geschäftsberei
chen vor Steuern 

IFRS 5.33(b)(i) 

660 (Den aufgegebenen Geschäftsbereichen zuzurechnender 
Steueraufwand oder (-) -ertrag) 

IFRS 5.33 (b)(ii), (iv) 

670 JAHRESERGEBNIS IAS 1.81 A(a) 

680 Den Minderheitsbeteiligungen [nichtbeherrschenden Betei
ligungen] zurechenbar 

IAS 1.81B (b)(i) 

690 Den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar IAS 1.81B (b)(ii)
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1. Bilanz [Vermögens- und Kapitalübersicht] 

1.1 Vermögenswerte 

Wenn sich die nationalen 
GAAP auf die BAD stützen 

Wenn die nationalen GAAP mit 
IFRS vereinbar sind  

A
uf

sc
hl

üs
se

lu
ng

 
in

 T
 ab

ell
e 

Buchwert 

Anhang V.Teil 1.27- 
28 

010 

010 Kassenbestand, Guthaben bei 
Zentralbanken und Sichtgutha
ben 

BAD Art. 4 Aktiva Nr. 1; IAS 1.54(i) 

020 Kassenbestand Anhang V. Teil 2.1 Anhang V. Teil 2.1 

030 Guthaben bei Zentralbanken BAD Art. 13 Abs. 2; Anhang 
V. Teil 2.2 

Anhang V. Teil 2.2 

040 Sichtguthaben Anhang V. Teil 2.3 Anhang V. Teil 2.3 5 

050 Zu Handelszwecken gehaltene 
finanzielle Vermögenswerte 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 
5; IAS 39.9 

IFRS 9. Anhang A 

060 Derivate CCR Anhang II IFRS 9. Anhang A 10 

070 Eigenkapitalinstrumente EZB/2013/33 Anhang 2.Teil 
2.4.-5 

IAS 32.11 4 

080 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.24, 26 Anhang V. Teil 1.31 4 

090 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.24, 27 Anhang V. Teil 1.32 4 

091 Zum Handelsbestand gehörende 
finanzielle Vermögenswerte 

BAD Art. 32-33; Anhang V. 
Teil 1.17 

092 Derivate CCR Anhang II; Anhang V. 
Teil 1.17, 27 

10 

093 Eigenkapitalinstrumente EZB/2013/33 Anhang 2.Teil 
2.4.-5 

4 

094 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 4 

095 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

096 Nicht zum Handelsbestand ge
hörende finanzielle Vermögens
werte, die erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert zu be
werten sind 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4 4 

097 Eigenkapitalinstrumente IAS 32.11 4 

098 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 4 

099 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4
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Wenn sich die nationalen 
GAAP auf die BAD stützen 

Wenn die nationalen GAAP mit 
IFRS vereinbar sind  
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Buchwert 

Anhang V.Teil 1.27- 
28 

010 

100 Als erfolgswirksam zum bei
zulegenden Zeitwert bewertet 
designierte finanzielle Ver
mögenswerte 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und 
Abs. 6 

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 4 

110 Eigenkapitalinstrumente IAS 32.11;EZB/2013/33 
Anhang 2. Teil 2.4-5 

4 

120 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 Anhang V. Teil 1.31 4 

130 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 Anhang V. Teil 1.32 4 

141 Finanzielle Vermögenswerte, die 
erfolgsneutral zum beizulegen
den Zeitwert im sonstigen Er
gebnis bewertet werden 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A 4 

142 Eigenkapitalinstrumente IAS 32.11 4 

143 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 4 

144 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

171 Nicht zum Handelsbestand ge
hörende, nicht derivative, er
folgswirksam zum beizulegen
den Zeitwert bewertete finan
zielle Vermögenswerte 

BAD Art. 36 Abs. 2 4 

172 Eigenkapitalinstrumente EZB/2013/33 Anhang 2.Teil 
2.4.-5 

4 

173 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 4 

174 Darlehen und Kredite Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 
Buchst. b; Anhang V. Teil 
1.32 

4 

175 Nicht zum Handelsbestand ge
hörende, nicht derivative, er
folgsneutral im Eigenkapital zum 
beizulegenden Zeitwert bewer
tete finanzielle Vermögenswerte 

Rechnungslegungsrichtlinie 
Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und 
Abs. 8 

4 

176 Eigenkapitalinstrumente EZB/2013/33 Anhang 2.Teil 
2.4.-5 

4 

177 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 4 

178 Darlehen und Kredite Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 4 
Buchst. b; Anhang V. Teil 
1.32 

4
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Wenn sich die nationalen 
GAAP auf die BAD stützen 

Wenn die nationalen GAAP mit 
IFRS vereinbar sind  
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Buchwert 

Anhang V.Teil 1.27- 
28 

010 

181 Zu fortgeführten Anschaffungs
kosten bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2 4 

182 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 4 

183 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

231 Nicht zum Handelsbestand ge
hörende, nicht derivative, nach 
einer kostenbezogenen Methode 
bewertete finanzielle Ver
mögenswerte 

BAD Art. 35;Rechnungs
legungsrichtlinie Art. 6 Abs. 1 
Buchst. i und Art. 8 Abs. 2; 
Anhang V. Teil 1. 18, 19 

4 

390 Eigenkapitalinstrumente EZB/2013/33 Anhang 2.Teil 
2.4.-5 

4 

232 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 4 

233 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

234 Sonstige nicht zum Handels
bestand gehörende, nicht deri
vative finanzielle Vermögens
werte 

BAD Art. 37; Rechnungs
legungsrichtlinie Art. 12 Abs. 
7; Anhang V. Teil 1.20 

4 

235 Eigenkapitalinstrumente EZB/2013/33 Anhang 2.Teil 
2.4.-5 

4 

236 Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 4 

237 Darlehen und Kredite Anhang V. Teil 1.32 4 

240 Derivate – Bilanzierung von Si
cherungsgeschäften 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 
6, 8; IAS 39.9; Anhang V. 
Teil 1.22 

IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 
1.22 

11 

250 Änderungen beim beizulegenden 
Zeitwert der gesicherten 
Grundgeschäfte im Rahmen der 
Absicherung eines Portfolios ge
gen Zinsänderungsrisiken 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 5 und Abs. 6; IAS 
39.89A (a) 

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8 

260 Beteiligungen an Tochter-, Ge
meinschafts- und assoziierten 
Unternehmen 

BAD Art. 4 Aktiva Nr. 7-8; 
Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
2 Abs. 2; Anhang V.Teil 
1.21, Teil 2.4 

IAS 1.54(e); Anhang V.Teil 
1.21, Teil 2.4 

40 

270 Materielle Vermögenswerte BAD Art. 4 Aktiva Nr. 10;
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Wenn sich die nationalen 
GAAP auf die BAD stützen 

Wenn die nationalen GAAP mit 
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Anhang V.Teil 1.27- 
28 

010 

280 Sachanlagen IAS 16.6; IAS 1.54(a) 21, 42 

290 Als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien 

IAS 40.5; IAS 1.54(b) 21, 42 

300 Immaterielle Vermögenswerte BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9; 
CRR Art. 4 Abs. 1, 115 

IAS 1.54(c); CRR Art. 4 Abs. 
1, 115 

310 Geschäfts- oder Firmenwert BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9; 
CRR Art. 4 Abs. 1, 113 

IFRS 3.B67(d); CRR Art. 4 
Abs. 1, 113 

320 Sonstige immaterielle Vermögens
werte 

BAD Art. 4 Aktiva Nr. 9; IAS 38.8,118 21, 42 

330 Steueransprüche IAS 1.54(n-o) 

340 Steuererstattungsansprüche IAS 1.54(n); IAS 12.5 

350 Latente Steueransprüche Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
17 Abs. 1 Buchst. f; CRR Art. 
4 Abs. 1, 106 

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR 
Art. 4 Abs. 1, 106 

360 Sonstige Vermögenswerte Anhang V. Teil 2.5, 6 Anhang V. Teil 2.5 

370 Als zur Veräußerung gehalten 
eingestufte langfristige Ver
mögenswerte und Veräuße
rungsgruppen 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, An
hang V. Teil 2.7 

375 (-) Sicherheitsabschläge auf zum 
Handelsbestand gehörende Ver
mögenswerte, die zum beizule
genden Zeitwert bewertet wer
den 

Anhang V. Teil 1.29 

380 SUMME DER VERMÖGENS
WERTE 

BAD Art. 4 Vermögenswerte IAS 1.9(a), IG 6 

1.2 Verbindlichkeiten 

Wenn sich die nationalen 
GAAP auf die BAD stützen 

Wenn die nationalen GAAP mit 
IFRS vereinbar sind  

A
uf

sc
hl

üs
se

lu
ng

 
in

 T
 ab

ell
e 

Buchwert 

Anhang V.Teil 1.27- 
28 

010 

010 Zu Handelszwecken gehaltene 
Verbindlichkeiten 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6 8

DE L 240/98 Amtsblatt der Europäischen Union 19.9.2017



 

Wenn sich die nationalen 
GAAP auf die BAD stützen 

Wenn die nationalen GAAP mit 
IFRS vereinbar sind  

A
uf

sc
hl

üs
se

lu
ng

 
in

 T
 ab

ell
e 

Buchwert 

Anhang V.Teil 1.27- 
28 

010 

020 Derivate IFRS 9. Anhang A; IFRS 
9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a) 

10 

030 Verkaufspositionen IFRS 9.BA7(b) 8 

040 Einlagen EZB/2013/33 Anhang 2 Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

8 

050 Begebene Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.37 8 

060 Sonstige finanzielle Verbindlich
keiten 

Anhang V.Teil 1.38-41 8 

061 Zum Handelsbestand gehörende 
finanzielle Verbindlichkeiten 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a, Abs. 3 
und 6; 

8 

062 Derivate CCR Anhang II; Anhang V. 
Teil 1.25 

10 

063 Verkaufspositionen 8 

064 Einlagen EZB/2013/33 Anhang 2 Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

8 

065 Begebene Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.37 8 

066 Sonstige finanzielle Verbindlich
keiten 

Anhang V.Teil 1.38-41 8 

070 Als erfolgswirksam zum bei
zulegenden Zeitwert bewertet 
designierte finanzielle Verbind
lichkeiten 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 
6; IAS 39.9 

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2 8 

080 Einlagen EZB/2013/33 Anhang 2 Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

EZB/2013/33 Anhang 2 Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

8 

090 Begebene Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.37 Anhang V. Teil 1.37 8 

100 Sonstige finanzielle Verbindlich
keiten 

Anhang V.Teil 1.38-41 Anhang V.Teil 1.38-41 8 

110 Zu fortgeführten Anschaffungs
kosten bewertete finanzielle 
Verbindlichkeiten 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 3 und Abs. 6; IAS 
39.47 

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1 8
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Wenn sich die nationalen 
GAAP auf die BAD stützen 

Wenn die nationalen GAAP mit 
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Buchwert 

Anhang V.Teil 1.27- 
28 

010 

120 Einlagen EZB/2013/33 Anhang 2 Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.30 

EZB/2013/33 Anhang 2 Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

8 

130 Begebene Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.31 Anhang V. Teil 1.37 8 

140 Sonstige finanzielle Verbindlich
keiten 

Anhang V.Teil 1.32-34 Anhang V.Teil 1.38-41 8 

141 Nicht zum Handelsbestand ge
hörende, nicht derivative, nach 
einer kostenbezogenen Methode 
bewertete finanzielle Verbind
lichkeiten 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 3 

8 

142 Einlagen EZB/2013/33 Anhang 2 Teil 
2.9; Anhang V. Teil 1.36 

8 

143 Begebene Schuldverschreibungen Anhang V. Teil 1.37 8 

144 Sonstige finanzielle Verbindlich
keiten 

Anhang V.Teil 1.38-41 8 

150 Derivate – Bilanzierung von Si
cherungsgeschäften 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 
6, 8 Buchst. a; Anhang V. 
Teil 1.26 

IFRS 9.6.2.1; Anhang V. Teil 
1.26 

11 

160 Änderungen beim beizulegenden 
Zeitwert der gesicherten 
Grundgeschäfte im Rahmen der 
Absicherung eines Portfolios ge
gen Zinsänderungsrisiken 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 5 und Abs. 6; Anhang 
V. Teil 2.8 IAS 39.89A(b) 

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8 

170 Rückstellungen BAD Art. 4 Passiva Nr. 6 IAS 37.10; IAS 1.54(l) 43 

175 Fonds für allgemeine Bankrisiken 
[bei Darstellung innerhalb der 
Verbindlichkeiten] 

BAD Art. 38.1; CRR Art. 4 
Abs. 112; Anhang V. Teil 
2.15 

180 Renten und sonstige Leistungsver
pflichtungen gegenüber Arbeit
nehmern 

Anhang V. Teil 2.9 IAS 19.63; IAS 1.78(d); 
Anhang V. Teil 2.9 

43 

190 Andere langfristig fällige Leistun
gen an Arbeitnehmer 

Anhang V. Teil 2.10 IAS 19.153; IAS 1.78(d); 
Anhang V. Teil 2.10 

43
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010 

200 Restrukturierungsmaßnahmen IAS 37.71; IAS 84(a) 43 

210 Anhängige Rechtsstreitigkeiten 
und Steuerstreitigkeiten 

IAS 37. Anhang C. Beispiele 
6 und 10 

43 

220 Erteilte Zusagen und Garantien BAD Art. 4 Verbindlichkeiten 
(6)(c), außerbilanzielle Posten, 
Art. 27(11), Art. 28(8), Art. 
33 

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 
9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, 
Anhang V. Teil 2.11 

9 
12 
43 

230 Sonstige Rückstellungen BAD Art. 4 Verbindlichkeiten 
(6)(c), außerbilanzielle Posten 

IAS 37.14 43 

240 Steuerschulden IAS 1.54(n-o) 

250 Tatsächliche Steuerschulden IAS 1.54(n); IAS 12.5 

260 Latente Steuerschulden Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
17 Abs. 1 Buchst. f; CRR Art. 
4 Abs. 1, 108 

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR 
Art. 4 Abs. 1, 108 

270 Auf Anforderung rückzahlbares 
Aktienkapital 

IAS 32, IE33; IFRIC 2; An
hang V. Teil 2.12 

280 Sonstige Verbindlichkeiten Anhang V. Teil 2.13 Anhang V. Teil 2.13 

290 Als zur Veräußerung gehalten 
eingestufte, den Veräußerungs
gruppen zugeordnete Verbind
lichkeiten 

IAS 1.54(p); IFRS 5.38, An
hang V. Teil 2.14 

295 Sicherheitsabschläge auf zum 
Handelsbestand gehörende Ver
bindlichkeiten, die zum beizule
genden Zeitwert bewertet wer
den 

Anhang V. Teil 1.29 

300 SUMME VERBINDLICHKEITEN IAS 1.9(b); IG 6 

1.3 Eigenkapital 
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010 Kapital BAD Art. 4. Verbindlichkeiten 
Nr. 9, BAD Art. 22 

IAS 1.54(r), BAD Art. 22 46 

020 Eingezahltes Kapital BAD Art. 4 Passiva Nr. 9 IAS 1.78(e)
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030 Eingefordertes, noch nicht einge
zahltes Kapital 

BAD Art. 4 Passiva Nr. 9; 
Anhang V. Teil 2.17 

Anhang V. Teil 2.14 

040 Agio BAD Art. 4 Passiva Nr. 10; 
CRR Art. 4 Abs. 1, 124 

IAS 1.78(e); CRR Art. 4 Abs. 
1, 124 

46 

050 Begebene Eigenkapitalinstrumen
te, mit Ausnahme von Kapital 

Anhang V.Teil 2.18-19 Anhang V.Teil 2.18-19 46 

060 Eigenkapitalkomponente zusam
mengesetzter Finanzinstrumente 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 6; Anhang V. Teil 
2.18 

IAS 32.28-29; Anhang V. 
Teil 2.18 

070 Sonstige begebene Eigenkapital
instrumente 

Anhang V. Teil 2.19 Anhang V. Teil 2.19 

080 Sonstiges Eigenkapital Anhang V. Teil 2.20 IFRS 2.10; Anhang V. Teil 
2.20 

090 Kumuliertes sonstiges Ergebnis CRR Art. 4 Abs. 1, 100 CRR Art. 4 Abs. 1, 100 46 

095 Posten, die nicht in den Gewinn 
oder Verlust umgegliedert werden 

IAS 1.82 A(a) 

100 Materielle Vermögenswerte IAS 16.39-41 

110 Immaterielle Vermögenswerte IAS 38.85-87 

120 Versicherungsmathematische Ge
winne oder (-) Verluste aus leis
tungsorientierten Pensionsplänen 

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c) 

122 Als zur Veräußerung gehalten ein
gestufte langfristige Vermögenswerte 
und Veräußerungsgruppen 

IFRS 5.38, IG Beispiel 12 

124 Anteil anderer erfasster Erträge und 
Aufwendungen aus Beteiligungen 
an Tochter-, Gemeinschafts- und 
assoziierten Unternehmen 

IAS 1.IG6; IAS 28.10 

320 Änderungen beim beizulegenden 
Zeitwert von Eigenkapitalinstru
menten, die erfolgsneutral zum 
beizulegenden Zeitwert im sonstigen 
Ergebnis bewertet werden 

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, 
B5.7.1; Anhang V. Teil 2.21 

330 Unwirksamkeit der Absicherung bei 
Absicherungen des beizulegenden 
Zeitwerts von Eigenkapitalinstru
menten, die erfolgsneutral zum 
beizulegenden Zeitwert im sonstigen 
Ergebnis bewertet werden 

IAS 1.7(e);IFRS 
9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; 
Anhang V. Teil 2.22
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340 Änderungen beim beizulegenden 
Zeitwert von Eigenkapitalinstru
menten, die erfolgsneutral zum 
beizulegenden Zeitwert im sons
tigen Ergebnis bewertet werden 
[gesichertes Grundgeschäft] 

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); An
hang V. Teil 2.22 

350 Änderungen beim beizulegenden 
Zeitwert von Eigenkapitalinstru
menten, die erfolgsneutral zum 
beizulegenden Zeitwert im sons
tigen Ergebnis bewertet werden 
[Sicherungsinstrument] 

IAS 1.7(e);IFRS 
9.5.7.5;.6.5.8(a);Anhang V. 
Teil 2.57 

360 Durch Änderungen beim Ausfall
risiko bedingte Änderungen beim 
beizulegenden Zeitwert finanzieller 
Verbindlichkeiten, die erfolgswirk
sam zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet werden 

IAS 1.7(f); IFRS 9 
5.7.7;Anhang V. Teil 2.23 

128 Posten, die in den Gewinn oder 
Verlust umgegliedert werden 
können 

IAS 1.82A(a) (ii) 

130 Absicherung von Nettoinvestitionen 
in ausländische Geschäftsbetriebe 
[wirksamer Teil] 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 
6, 8 

IFRS9.6.5.13(a); 
IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 
7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); An
hang V. Teil 2.24 

140 Fremdwährungsumrechnung BAD Art. 39 Abs. 6 IAS 21.52(b); IAS 21.32, 
38-49 

150 Sicherungsderivate. Sicherungs
geschäfte für Zahlungsströme 
[wirksamer Teil] 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 
6, 8 

IAS 1.7 (e); IFRS 
7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 
7.24C(b)(i);.24E; IFRS 
9.6.5.11(b); Anhang V. Teil 
2.25 

155 Änderungen beim beizulegenden 
Zeitwert von Schuldtiteln, die er
folgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis be
wertet werden 

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 
5.7.10; Anhang V. Teil 2.26 

165 Sicherungsinstrumente [nicht desig
nierte Elemente] 

IAS 1.7(g)(h); IFRS 
9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E 
(b)(c); Anhang V. Teil 2.60
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170 Als zur Veräußerung gehalten ein
gestufte langfristige Vermögenswerte 
und Veräußerungsgruppen 

IFRS 5.38, IG Beispiel 12 

180 Anteil anderer erfasster Erträge und 
Aufwendungen aus Beteiligungen 
an Tochter-, Gemeinschafts- und 
assoziierten Unternehmen 

IAS 1.IG6; IAS 28.10 

190 Einbehaltene Gewinne BAD Art. 4 Passiva Nr. 13; 
CRR Art. 4 Abs. 1, 123 

CRR Art. 4 Abs. 1, 123 

200 Neubewertungsrücklagen BAD Art. 4 Passiva Nr. 12 IFRS 1.30, D5-D8; Anhang 
V. Teil 2.28 

201 Materielle Vermögenswerte Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
7 Abs. 1 

202 Eigenkapitalinstrumente Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
7 Abs. 1 

203 Schuldverschreibungen Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
7 Abs. 1 

204 Sonstiges Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
7 Abs. 1 

205 Zum beizulegenden Zeitwert 
angesetzte Rücklagen 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a 

206 Absicherung von Nettoinvestitio
nen in ausländische Geschäfts
betriebe 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8 
Buchst. b 

207 Sicherungsderivate. Absicherung 
von Zahlungsströmen 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8 
Buchst. a; CRR Art. 30 
Buchst. a 

208 Sicherungsderivate. Sonstige Absi
cherungen 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 8 
Buchst. a 

209 Nicht zum Handelsbestand gehö
rende, nicht derivative, erfolgs
neutral im Eigenkapital zum bei
zulegenden Zeitwert bewertete fi
nanzielle Vermögenswerte 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 
8, 2 

210 Sonstige Rücklagen BAD Art. 4 Verbindlichkeiten 
Nr. 11-13 

IAS 1.54; IAS 1.78(e) 

215 Fonds für allgemeine Bankrisiken 
[bei Darstellung innerhalb der 
Vermögenswerte] 

BAD Art. 38.1; CRR Art. 4 
Abs. 112; Anhang V. Teil 
2.15
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220 Nach der Equity-Methode bilan
zierte Rücklagen oder kumulierte 
Verluste aus Anteilen an Tochter-, 
Gemeinschafts- und assoziierten 
Unternehmen 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
9 Abs. 7 Buchst. a; Art. 27; 
Anhang V. Teil 2.29 

IAS 28.11; Anhang V. Teil 
2.29 

230 Sonstiges Anhang V. Teil 2.29 Anhang V. Teil 2.29 

235 Erste Konsolidierungsdifferen
zen 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
24 Abs. 3 Buchst. c 

240 (-) Eigene Anteile Rechnungslegungsrichtlinie 
Anhang III Anhang III Ver
mögenswerte D(III)(2); BAD 
Art. 4 Vermögenswerte Nr. 
12; Anhang V. Teil 2.30 

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33- 
34, AG14, AG36; Anhang 
V. Teil 2.30 

46 

250 Den Eigentümern des Mutter
unternehmens zurechenbare Ge
winne oder Verluste 

BAD Art. 4 Passiva Nr. 14 IAS 1.81B (b)(ii) 2 

260 (-) Zwischendividenden CRR Art. 26 Abs. 2b IAS 32.35 

270 Minderheitsbeteiligungen [nicht
beherrschende Beteiligungen] 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
24 Abs. 4 

IAS 1.54(q) 

280 Kumuliertes sonstiges Ergebnis CRR Art. 4 Abs. 1, 100 CRR Art. 4 Abs. 1, 100 46 

290 Sonstige Positionen 46 

300 SUMME EIGENKAPITAL IAS 1.9(c), IG 6 46 

310 SUMME EIGENKAPITAL UND 
SUMME VERBINDLICHKEITEN 

BAD Art. 4 Passiva IAS 1.IG6 

2. Gewinn- und Verlustrechnung 
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010 

010 Zinserträge BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 1; Anhang V. Teil 
2.31 

IAS 1.97; Anhang V. Teil 
2.31 

16 

020 Zu Handelszwecken gehaltene fi
nanzielle Vermögenswerte 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); An
hang V. Teil 2.33, 34
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025 Nicht zum Handelsbestand gehö
rende finanzielle Vermögenswerte, 
die erfolgswirksam zum beizule
genden Zeitwert zu bewerten sind 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 
9.5.7.1 

030 Als erfolgswirksam zum beizule
genden Zeitwert bewertet desig
nierte finanzielle Vermögenswerte 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); 

041 Finanzielle Vermögenswerte, die 
erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis be
wertet werden 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10- 
11; IFRS 9.4.1.2A 

051 Zu fortgeführten Anschaffungskos
ten bewertete finanzielle Ver
mögenswerte 

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; 
IFRS 9.5.7.2 

070 Derivate - Bilanzierung von Siche
rungsgeschäften, Zinsänderungsrisi
ken 

IFRS 9. Anhang A; .B6.6.16; 
Anhang V. Teil 2.35 

080 Sonstige Vermögenswerte Anhang V. Teil 2.36 

085 Zinserträge aus Verbindlichkeiten Anhang V. Teil 2.37 IFRS 9.5.7.1, Anhang V. Teil 
2.37 

090 (Zinsaufwendungen) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 2; Anhang V. Teil 
2.31 

IAS 1.97; Anhang V. Teil 
2.31 

16 

100 (Zu Handelszwecken gehaltene fi
nanzielle Verbindlichkeiten) 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); An
hang V. Teil 2.33, 34 

110 (Als erfolgswirksam zum beizule
genden Zeitwert bewertet desig
nierte finanzielle Verbindlichkeiten) 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e) 

120 (Zu fortgeführten Anschaffungs
kosten bewertete finanzielle Ver
bindlichkeiten) 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2 

130 (Derivate - Bilanzierung von Siche
rungsgeschäften, Zinsänderungsrisi
ken) 

IAS 39.9; Anhang V. Teil 
2.35 

140 (Sonstige Verbindlichkeiten) Anhang V. Teil 2.38 

145 (Zinsaufwendungen für Ver
mögenswerte) 

Anhang V. Teil 2.39 IFRS 9.5.7.1, Anhang V. Teil 
2.39 

150 (Auf Anforderung rückzahlbare 
Aufwendungen für Aktienkapi
tal) 

IFRIC 2.11 

160 Dividendenerträge BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 3; Anhang V. Teil 
2.40 

Anhang V. Teil 2.40 31
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170 Zu Handelszwecken gehaltene fi
nanzielle Vermögenswerte 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); An
hang V. Teil 2.40 

175 Nicht zum Handelsbestand gehö
rende finanzielle Vermögenswerte, 
die erfolgswirksam zum beizule
genden Zeitwert zu bewerten sind 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 
9.5.7.1A; Anhang V. Teil 
2.40 

191 Finanzielle Vermögenswerte, die 
erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis be
wertet werden 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 
9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; 
Anhang V. Teil 2.41 

192 Nicht nach der Equity-Methode bi
lanzierte Beteiligungen an Tochter-, 
Gemeinschafts- und assoziierten 
Unternehmen 

Anhang V. Teil 2.42 Anhang V. Teil 2.42 

200 Gebühren- und 
Provisionserträge 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 4 

IFRS 7.20(c) 22 

210 (Aufwendungen für Gebühren 
und Provisionen) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 5 

IFRS 7.20(c) 22 

220 Gewinne oder (-) Verluste bei 
der Ausbuchung von nicht er
folgswirksam zum beizulegen
den Zeitwert bewerteten finan
ziellen Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten, netto 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 6 

Anhang V. Teil 2.45 16 

231 Finanzielle Vermögenswerte, die 
erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis be
wertet werden 

IFRS 9.4.12A; IFRS 
9.5.7.10-11 

241 Zu fortgeführten Anschaffungskos
ten bewertete finanzielle Ver
mögenswerte 

IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; 
IFRS 9.5.7.2 

260 Zu fortgeführten Anschaffungskos
ten bewertete finanzielle Verbind
lichkeiten 

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2 

270 Sonstiges 

280 Gewinne oder (-) Verluste aus zu 
Handelszwecken gehaltenen fi
nanziellen Vermögenswerten 
und Verbindlichkeiten, netto 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 6 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; 
Anhang V. Teil 2.43, 46 

16 

285 Gewinne oder (-) Verluste aus 
zum Handelsbestand gehörenden 
finanziellen Vermögenswerten 
und Verbindlichkeiten, netto 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 6 

16
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287 Gewinne oder Verluste aus nicht 
zum Handelsbestand gehörenden 
finanziellen Vermögenswerten, 
die erfolgswirksam zum bei
zulegenden Zeitwert zu bewer
ten sind, netto 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; 
Anhang V. Teil 2.46 

290 Gewinne oder (-) Verluste aus 
als erfolgswirksam zum beizule
genden Zeitwert bewertet de
signierten finanziellen Ver
mögenswerten und Verbindlich
keiten, netto 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; 
Anhang V. Teil 2.44 

16, 45 

295 Gewinne oder (-) Verluste aus 
nicht zum Handelsbestand ge
hörenden finanziellen Ver
mögenswerten und Verbindlich
keiten, netto 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 6 

16 

300 Gewinne oder (-) Verluste aus 
der Bilanzierung von Siche
rungsgeschäften, netto 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
8 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 
6, 8 

Anhang V. Teil 2.47 16 

310 Währungsdifferenzen [Gewinn 
oder (-) Verlust], netto 

BAD Art. 39 IAS 21.28, 52 (a) 

320 Gewinne oder Verluste bei der 
Ausbuchung von Beteiligungen 
an Tochter-, Gemeinschafts- und 
assoziierten Unternehmen, netto 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 13-14; Anhang V. 
Teil 2.56 

330 Gewinne oder (-) Verluste bei 
der Ausbuchung nicht finanziel
ler Vermögenswerte, netto 

Anhang V. Teil 2.48 IAS 1.34; Anhang V. Teil 
2.48 

45 

340 Sonstige betriebliche Erträge BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 7; Anhang V.Teil 
2.314-316 

Anhang V.Teil 2.314-316 45 

350 (Sonstige betriebliche Erträge) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 10; Anhang V.Teil 
2.314-316 

Anhang V.Teil 2.314-316 45 

355 SUMME DER BETRIEBLICHEN 
ERTRÄGE, NETTO 

360 (Verwaltungsaufwendungen) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 8 

370 (Personalaufwendungen) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 8 Buchst. a 

IAS 19.7; IAS 1,102, IG 6 44 

380 (Sonstige Verwaltungsaufwendun
gen) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 8 Buchst. b; 

390 (Abschreibungen) IAS 1.102; IAS 104 

400 (Sachanlagen) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 9 

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)
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410 (Als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 9 

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv) 

415 (Geschäfts- oder Firmenwert) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 9 

420 (Sonstige immaterielle Vermögens
werte) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 9 

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi) 

425 Änderungsgewinne oder -ver
luste (-), netto 

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Anhang 
A; Anhang V. Teil 2.49 

426 Finanzielle Vermögenswerte, die 
erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis be
wertet werden 

IFRS 7.35J 

427 Zu fortgeführten Anschaffungskos
ten bewertete finanzielle Ver
mögenswerte 

IFRS 7.35J 

430 (Rückstellungen oder (-) Auf
lösung von Rückstellungen) 

IAS 37.59, 84; IAS 
1.98(b)(f)(g) 

9 
12 
43 

440 (Erteilte Zusagen und Garantien) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 11-12 

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; 
IAS 37, IFRS 4, Anhang V. 
Teil 2.50 

450 (Sonstige Rückstellungen) 

455 (Erhöhung oder (-) Verringerung 
des Fonds für allgemeine Bank
risiken, netto) 

BAD Art. 38.2 

460 (Wertminderung oder (-) Wert
aufholung bei nicht erfolgswirk
sam zum beizulegenden Zeit
wert bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten) 

BAD Art. 35-37, Anhang V. 
Teil 2.52, 53 

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 
9.5.4.4; Anhang V. Teil 2.51, 
53 

12 

481 (Finanzielle Vermögenswerte, die 
erfolgsneutral zum beizulegenden 
Zeitwert im sonstigen Ergebnis be
wertet werden) 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 
9.5.5.2, 9.5.5.8 

12 

491 (Zu fortgeführten Anschaffungs
kosten bewertete finanzielle Ver
mögenswerte) 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 
9.5.5.8 

12 

510 (Wertminderung oder (-) Wert
aufholung bei Beteiligungen an 
Tochter-, Gemeinschafts- und 
assoziierten Unternehmen) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 13-14 

IAS 28.40-43 16 

520 (Wertminderung oder (-) Wert
aufholung bei nichtfinanziellen 
Vermögenswerten) 

IAS 36.126(a)(b) 16
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530 (Sachanlagen) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 9 

IAS 16.73(e)(v-vi) 

540 (Als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 9 

IAS 40.79(d)(v) 

550 (Geschäfts- oder Firmenwert) BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 9 

IFRS 3 Anhang B67(d)(v); 
IAS 36.124 

560 (Sonstige immaterielle Vermögens
werte) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 9 

IAS 38.118 (e)(iv)(v) 

570 (Sonstige) IAS 36.126 (a)(b) 

580 Erfolgswirksam erfasster negati
ver Geschäfts- oder Firmenwert 

Rechnungslegungsrichtlinie Art. 
24 Abs. 3 Buchst. f 

IFRS 3. Anhang B64(n)(i) 

590 Anteil am Gewinn oder (-) Ver
lust aus nach der Equity-Me
thode bilanzierten Beteiligungen 
an Tochter-, Gemeinschafts- und 
assoziierten Unternehmen 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 13-14 

Anhang V. Teil 2.54 

600 Gewinn oder (-) Verlust aus als 
zur Veräußerung gehalten ein
gestuften langfristigen Ver
mögenswerten und Veräuße
rungsgruppen, die nicht die Vo
raussetzungen für eine Einstu
fung als aufgegebene Geschäfts
bereiche erfüllen 

IFRS 5.37; Anhang V. Teil 
2.55 

610 GEWINN ODER (-) VERLUST 
AUS FORTZUFÜHRENDEN GE
SCHÄFTEN VOR STEUERN 

IAS 1.102, IG 6, IFRS 
5.33 A 

620 (Den fortzuführenden Geschäf
ten zuzurechnender Steuerauf
wand oder (-) -ertrag) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 15 

IAS 1.82(d); IAS 12.77 

630 GEWINN ODER (-) VERLUST 
AUS FORTZUFÜHRENDEN GE
SCHÄFTEN NACH STEUERN 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 16 

IAS 1, IG 6 

632 Außerordentlicher Gewinn oder 
(-) Verlust nach Steuern 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 21 

633 Außerordentlicher Gewinn oder 
Verlust vor Steuern 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 19 

634 (Dem außerordentlichen Gewinn 
oder Verlust zuzurechnender Steu
eraufwand oder (-) -ertrag) 

BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 20
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010 

640 Gewinn oder (-) Verlust aus 
aufgegebenen Geschäftsberei
chen nach Steuern 

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 
5.33 A; Anhang V. Teil 2.56 

650 Gewinn oder (-) Verlust aus auf
gegebenen Geschäftsbereichen vor 
Steuern 

IFRS 5.33(b)(i) 

660 (Den aufgegebenen Geschäftsberei
chen zuzurechnender Steuerauf
wand oder (-) -ertrag) 

IFRS 5.33 (b)(ii), (iv) 

670 JAHRESERGEBNIS BAD Art. 27 Vertikale Glie
derung Nr. 23 

IAS 1.81 A(a) 

680 Den Minderheitsbeteiligungen 
[nichtbeherrschenden Beteiligun
gen] zurechenbar 

IAS 1.81B (b)(i) 

690 Den Eigentümern des Mutterunter
nehmens zurechenbar 

IAS 1.81B (b)(ii)
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